
 
 
 
 
 
 
 

Es handelt sich um die Internetversion des Gutachtens, die für Bietinteressenten erstellt wurde. Diese 
unterscheidet sich von dem Originalgutachten, welches nur den Verfahrensbeteiligten bekannt gemacht 
wird, dadurch, dass es z.T. keine Anlagen (Bauzeichnungen, pp.) und Innenaufnahmen enthält.  

 
    02.08.2024 

 
G U T A C H T E N  

über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) 
 

Zwangsversteigerungsverfahren  
Geschäftsnummer:  180 K 016-019/24 
 

 
 
Objekte:   3 Teileigentume und 1 Wohnungseigentum an dem mit  
  einem Wohn- und Geschäftshaus bebauten Grundstück 
  Hauptstraße 27, 29, 29A, 29B, 29C, 45219 Essen, Gemarkung 

Kettwig, Flur 65, Flurstück 174, gelegen im KG, EG und 1.OG 
(siehe nächste Seite) 

 
 
 

Wertermittlungsstichtag 
(= Qualitätsstichtag):  14.06.2024 
 

Nr. 1 Nr. 7 Nr. 2 

Von der Industrie- und Handelskammer für 
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu 
Essen öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für bebaute und unbebaute 
Grundstücke. Zertifizierte S a c h v e rs tä n d i g e  
f ü r  I m m o b i l i e n b e w e r t u n g  D IA Z e r t ( L F ) -
D IN  E N  IS O / IE C  1 7 0 2 4   
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180 K 016/24 3.690 / 100.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigen-
tum an Nr. 10 des Aufteilungsplanes, Wohnung, gelegen im 1.OG hin-
ten gemäß Aufteilungsplan 
Wohnungsgrundbuch von Kettwig Blatt 6407 
Verkehrswert:  94.000,00 Euro 

 
180 K 017/24 7.279 / 100.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigen-

tum an Nr. 2 des Aufteilungsplanes, Büro, gelegen im EG links gemäß 
Aufteilungsplan 
Teileigentumsgrundbuch von Kettwig Blatt 6399 
Verkehrswert:  118.000,00 Euro 

 
180 K 018/24 4.830 / 100.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigen-

tum an Nr. 7 des Aufteilungsplanes, Ladenlokal, gelegen im EG rechts 
gemäß Aufteilungsplan 
Teileigentumsgrundbuch von Kettwig Blatt 6404 
Verkehrswert:  72.000,00 Euro 
 

180 K 019/24 11.530 / 100.000 Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigen-
tum an Nr. 1 des Aufteilungsplanes, Ladenlokal, gelegen im KG ge-
mäß Aufteilungsplan 
Teileigentumsgrundbuch von Kettwig Blatt 6398 
Verkehrswert:  131.000,00 Euro 
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A. Aufgabenstellung 
 

Sie ergibt sich aus dem Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 02.05.2024, Ge-
schäftsnr. 180 K 016-019/24: 
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B. Grundlagen 
1. Feststellungen aufgrund von Anfragen bei den zuständigen Behörden: 
1.1 Schreiben vom Tiefbauamt der Stadt Essen vom 06.06.2024. 
1.2 Internetauskunft des Bodenrichtwertes in der betreffenden Lage. 
1.3 Auszug aus dem Geoportal der Stadt Essen zwecks Baulasten. 
1.4 Auszug aus dem Geoportal der Stadt Essen zwecks Denkmalschutzliste. 
1.5 Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurkarte, des Vermessungs- und Katas-

teramtes der Stadt Essen vom 21.05.2024. 
1.6 Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.05.2024. 
1.7 Grundbuchauszüge des Amtsgerichtes Essen, Grundbuch von Kettwig, Blatt 

6407, 6399, 6404, 6398 vom 28.05.2024 bzw. 19.03.2024. 
1.8 Auskunft Geoserver der Stadt Essen bezüglich des Planungsrechts. 
1.9 Teilungserklärung, Urkundenrolle Nr. 1228/1986 vom 23.12.1986 und zugehöri-

ge Aufteilungspläne, Änderung der Teilungserklärung, Urkundenrolle Nr. 
150/1987.  

1.10 Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen für 2024.  
1.11 Mietspiegel der Stadt Essen für nicht preisgebundene Wohnungen. 
1.12 Immobilienrichtwert für die betreffende Zone. 
1.13 Einsicht in die Hausakte der Stadt Essen. 
1.14 Diverse Mietspiegel für Gewerbeflächen, u.a. RDM, IVD, immopromeo.  
1.15 Auszug aus der Lärmkarte der Stadt Essen. 
 
2. Eigentümer:   
 
3. Verwalter im Sinne von §§ 29ff.WEG ist die  

 

 
 

4. Als Zwangsverwaltung wurde die Anwaltskanzlei                                               
eingesetzt. 

4.1 Inbesitznahmeberichte, Informationen der Hausverwaltung. 
 

5. Durchgeführter Ortstermine: 

5.1 Feststellungen im Orts- und Erörterungstermin am 14.06.2024: 
Teilnehmer: 
Mieter des Teileigentums Nr. 1 
Frau               , Vertreterin der Gläubigerin 
Herr                , Vertreter der Gläubigerin 
Frau Dipl.-Ing. E. Höffmann-Dodel, Sachverständige 
Herr Dipl.-Ing. I. Heppner, Sachverständiger. 
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Es konnten an dem Ortstermin das zu bewertende Teileigentum Nr. 1 im KG so-
wie das zu bewertende Teileigentum Nr. 7 im EG besichtigt werden. Ebenso die 
Vorder- und Rückseite des Hauses, die Außenanlagen, die Kellerräume sowie das 
Treppenhaus. Das zu bewertende Wohneigentum Nr. 10 im 1.OG konnte nicht 
besichtigt werden, da an dem vereinbarten Termin niemand öffnete. Auch das zu 
bewertende Teileigentum Nr. 2 konnte nicht besichtigt werden, da die Mieterin 
an diesem Tag nicht anwesend sein konnte. 

5.2 Feststellungen im Orts- und Erörterungstermin am 08.07.2024: 
Teilnehmer: 
Mieterin des Teileigentums Nr. 2 
Herr Dipl.-Ing. I. Heppner, Sachverständiger. 
Es konnte an dem Ortstermin das zu bewertende Teileigentum Nr. 2 im EG be-
sichtigt werden.  

5.3 Arbeiten, die von dem Mitarbeiter Herr Ingo Heppner erstellt wurden:  
Überarbeitung der Pläne, Lage- und Grundstücksbeschreibung, Fotoreportage. 
 

6. Als Wertermittlungsstichtag (= Qualitätsstichtag) wird der Tag der ersten Ortsbe-
sichtigung, 14.06.2024 festgelegt.  
 

7. Ausfertigungen: 
 Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 83 Seiten. Hierin sind 2 Anlagen mit 4 

Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in sieben Ausfertigungen erstellt, davon 
eine für meine Unterlagen. Zusätzlich eine anonymisierte Version und eine Aus-
lageversion. 

1. Grundstücksbeschreibung 
1.1 Tatsächliche Eigenschaften 
 

Ort und Einwohnerzahl: Essen (ca. 590 000 Einwohner). 
Essen ist eine Großstadt im Zentrum des Ruhrgebiets in 
Nordrhein-Westfalen. Die kreisfreie Stadt im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf ist eines der Oberzentren des 
Landes und zählt zu den größten  
deutschen Städten. Sie ist ein bedeutender Industrie-
standort und Sitz wichtiger Großunternehmen.  
Nach dem massiven Rückgang der Schwerindustrie in 
den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Stadt im Zu-
ge des Strukturwandels einen starken Dienstleistungs-
sektor entwickelt. Essen ist seit 1958 römisch-
katholischer Bischofssitz und seit 1972 Universitäts-
stadt. 
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Quelle: wikipedia.de 

 

Das Stadtgebiet Essen besteht aus 9 Bezirken, welche 
wiederum in insgesamt 50 Stadtteile unterteilt sind. 
Aufgrund der naturräumlichen Gliederung ist das Esse-
ner Stadtbild deutlich zweigeteilt zwischen den dicht 
besiedelten nördlichen Stadtteilen sowie den Bereichen 
um die Innenstadt herum einerseits und dem durch aus-
gedehnte Grünflächen und eher kleinräumige Bebau-
ung geprägten südlichen Teil andererseits. Diese Gege-
benheit äußert sich in einem deutlichen Preisgefälle 
von Süd nach Nord. 

Lage, Entfernungen: Essen Kettwig. 
Kettwig, unmittelbar an der Ruhr gelegen, ist heute 
der jüngste und der südwestlichste Stadtteil der Stadt 
Essen. Er hat die größte Gesamtfläche aller 50 Essener 
Stadtteile. Da das allein von der Tuchindustrie gepräg-
te Kettwig keine kriegswichtige Industrie beheimatete, 
wurde es von den Bombardements des Zweiten Welt-
kriegs weitestgehend verschont. So wurde die histori-
sche Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern in 
weiten Teilen erhalten. Zu den markanten Punkten ge-
hören auch das Kettwiger Rathaus, das einmal eine 
Tuchfabrik war und heute das Standesamt und ein 
kleines Stadtmuseum beherbergt, das Schloss Hugen-
poet, das Schloss Oefte sowie der Kettwiger See. 
Kettwig verfügt über zwei S-Bahnhaltepunkte mit 
P+R- 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhr
http://de.wikipedia.org/wiki/Essen
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachwerkhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hugenpoet
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hugenpoet
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Oefte
http://de.wikipedia.org/wiki/Kettwiger_See
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Parkplätzen. Das Stadtteilzentrum von Kettwig ist in 
ca. 700 m erreichbar. 

 Das Stadtzentrum von Essen und der Hauptbahnhof 
sind in ca. 13 km erreichbar. 
Die Verkehrsanbindung zur Autobahn erfolgt nach Nor-
den in ca. 5,5 km an der Auffahrt Essen-Kettwig zur A 
52. Im Süden von Kettwig verläuft die S-Bahnlinie. Die 
Haltestelle Essen-Kettwig Bahnhof liegt in einer Entfer-
nung von ca. 750 m. Auf der Ringstraße befindet sich in 
ca. 250 m eine Bushaltestelle. 

Wohn- bzw. Geschäftslage: Lageklasse 4 gemäß Anlage des Mietspiegels der Stadt 
Essen (= Faktor 1,08).  

 Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich direkt 
auf der Hauptstraße. Die zu bewertenden Wohn- und 
Teileigentume befinden sich am Rand des Stadtteil-
zentrums von Kettwig. 

Art der Bebauung und             Ein-bis zweigeschossiges Wohn- und Geschäfts- 
Nutzungen in der Straße          haus mit ausgebautem Dachgeschoss als denkmal- 
und im Ortsteil: geschütze Villa in offener Bebauung. In der Umgebung 

befinden sich Gebäude unterschiedlicher Bauart, 
Wohn- und Geschäftshäuser.  

  
Immissionen: Die Hauptstraße befindet sich in der Einflugschneise 

des Flughafen Düsseldorfs, sodass mit erhöhten Lärm- 
und Geruchsimmissionen zu rechnen ist. 

 Der Lärmaktionsplan der Stadt Essen gemäß § 47d 
Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 20.10.2010 hat 
keine Grenz- oder Richtwerte festgelegt. Die Stadt Es-
sen hat für die Lärmaktionsplanung gemäß der Emp-
fehlung des Landes Nordrhein-Westfalen LDEN 75 
dB(A) veranschlagt. Im Bereich des zu bewertenden 
Grundstücks beträgt der mittlere Lärmpegel mehr 55-
59 dB(A) für den Fluglärm. 
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Nachfolgend wird ein Plan zur Lage des Grundstücks im Stadtteil Essen –Kettwig ein-
gefügt. 
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Lizenz Nr.: 73/2007, Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen. 
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1.2 Gestalt und Form 

Zur Übersicht wird nachfolgend die Flurkarte mit dem zu bewertenden Grundstück, 
Flurstück 174, eingefügt: 

 
Lizenz vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen
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Flurstück 174: 

Straßenfront:  Ca. 32,00 m zur Hauptstraße. 

Mittlere Breite:  Ca. 35,00 m.  

Mittlere Tiefe:  Ca. 34,00 m.  

Grundstücksgröße:         1.190 m², gesamtes Grundstück. 

Topografie: Eben. 

Grundstückszuschnitt: Annähernd rechteckig mit Versprüngen auf der süd-
westlichen Seite. 
 

1.3 Erschließungszustand 

Straßenart:                      Hauptstraße: Öffentliche Straße. 

Straßenausbau:                   Hauptstraße: Voll ausgebaute, asphaltierte Fahrbahn; 
beiderseitige Gehwege. Parkmöglichkeiten in Park-
buchten zwischen Bäumen auf der Seite des zu bewer-
tenden Grundstücks und in Parkreihen auf der gegen-
überliegenden Straßenseite. 

Erschließungsbeitrags- und  Die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und 
abgabenrechtlicher Zustand: die Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunal-

abgabengesetz NW – vorhandene Bebauung – für die 
Anliegerfronten zur Hauptstraße sind getilgt.  

 Straßenbauliche Maßnahmen, die eine Beitrags- 
 pflicht nach § 8 KAG des Kommunalabgaben- 

gesetzes NW auslösen, liegen nicht vor. 

Anschlüsse an Versor-            Kanalanschluss, Frischwasser, Elektro, Telefon, 
gungsleitungen und               Gas.  
Abwasserbeseitigung:              

Grenzverhältnisse,               Es handelt sich um ein ein- bis zweigeschossiges  
nachbarliche Gemein-             freistehendes U-förmig angelegtes Villengebäude sam-
keiten:  in offener Bebauung. Links und Rechts schließen 
 sich Häuser unterschiedlicher Bauart an. Das Gebäude 

wurde U-förmig errichtet und schließt teilweise an den 
öffentlichen Verkehrsraum an. An der linken Grund-
stücksgrenze führt eine Einfahrt in den rückwärtigen 
Grundstücksteil. Die Einfriedung erfolgt hier zum 
Nachbargrundstück durch hohe Sträucher, teilweise 
durch einen Holzlattenzaun ergänzt. Die rückwärtige  
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 Hoffläche wird durch einen Stahlgitterzaun mit Sträu-
chern zum angrenzenden Nachbargrundstück begrenzt. 
An der rechten Grundstücksseite führt ein Weg zu dem 
Teileigentum Nr. 1 im KG und einem Seiteneingang 
des Hauses. Hier befinden sich Sträucher zwischen 
dem Weg und dem Nachbargrundstück. Die Grund-
stücksgrenze verläuft in dem daran anschließenden Teil 
unmittelbar an der Gebäudekante.  
 

Anmerkung:                       Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt.  
Bei dieser Wertermittlung werden ungestörte und  kon-
taminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwas-
sereinflüsse unterstellt. 

 
 
1.4 Rechtliche Gegebenheiten 

Grundbuchlich gesicherte         Auszug aus dem Bestandsverzeichnis des Grund- 
Belastungen:                     buches von Kettwig Blatt 6407: 

 

 

Die Grundbücher der Teileigentume Nr. 1. Nr. 2, Nr. 7 
und haben den gleichen Wortlaut mit den 
entsprechenden Anteilen und Nummern. 

In Abteilung II der Grundbücher von Kettwig Blatt 
6407, 6399, 6404 und 6398 bestehen, abgesehen von 
den Eintragungen der Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung, keine Eintragungen. 

 

Anmerkung Abt. III            Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch in  
 Abt. III verzeichnet sein können, werden in  
 diesem Gutachten nicht berücksichtigt. 
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Nicht eingetragene          Für das Flurstück 174 mit insgesamt 7 Teil-  
Lasten und Rechte:         eigentumen und 6 Wohnungseigentumen wurden laut 

Teilungserklärung bzw. Änderung der Teilungserklä-
rung keine besonderen Bestimmungen bzw. Sondernut-
zungsrechte festgelegt. 

 Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z. B. begünsti-
gende) Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen sowie 
Bodenverunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nicht be-
kannt. Von der Sachverständigen wurden diesbezüglich 
keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen 
angestellt. 

 
Eintragungen im Bau-          Gemäß Auskunft aus dem Geoportal der Stadt Essen  
lastenverzeichnis: besteht zu Lasten des Grundstückes keine Eintragung. 

Bergbau: Laut Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg liegt das 
zu bewertende Grundstück außerhalb verliehener 
Bergwerksfelder. 

Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung: 

„In den hier vorhandenen Unterlagen ist im Bereich des 

Grundstücks kein Bergbau dokumentiert. Mit bergbau-
lichen Einwirkungen ist demnach nicht zu rechnen.“ 

 

Anmerkung: 
Bei auftretenden Schäden aufgrund bergbaulicher Einwirkungen können ggf.  
Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bergwerksbetreiber geltend gemacht 
werden, sofern keine Bergschädensverzichtserklärung abgegeben wurde. In diesem 
Gutachten wird fiktiv unterstellt, dass die vorliegenden bergbaulichen Gegebenheiten 
keine Gefährdung auf das Gebäude darstellen und dass keine Wertminderung auf den 
Verkehrswert vorzunehmen ist. Abschließend kann dieser Punkt jedoch nur durch einen 
Sachverständigen für Bergschäden geklärt werden.  
Von der Sachverständigen wurden diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und 
Untersuchungen angestellt. 
 
Entwicklungsstufe Flurstück 174: Baureifes Land. 
(Grundstücksqualität):  
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Festsetzungen im Das zu bewertende Grundstück liegt im Geltungs- 
Bebauungsplan: bereich des seit dem 30.06.1972 rechtsverbindlichen 

Bebauungsplans Nr. 26/75 „Hauptstr., Ringstr. Stein-
weg, Ruhrstr. (Kern- und Gewerbegebiet)“. 

 
Der Bebauungsplan trifft für dieses Grundstück folgende Festsetzungen: 
 - offene Bauweise 

- MK- (Kerngebiet) 
- Max. III-geschossige Bebauung 
- Geschossflächenzahl 1,5 
- Grundflächenzahl 0,5 
- Baugrenzen 
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Auszug aus dem Bebauungsplan: 
 

 
 
Anmerkung: 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten 
Vorhabens mit den vorliegenden Bauzeichnungen wurde soweit es möglich war geprüft 
(siehe auch Auflistung der Baugenehmigungen etc. auf Seite 19). Bei dieser Wertermitt-
lung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen vorausgesetzt 
(außer hinterer Anbauerweiterung). 

 

Denkmalschutz:  Das Flurstück 174 ist in der Denkmalliste der Stadt Es-
sen als Baudenkmal „ehemalige Fabrikantenvilla“ auf-

geführt. Das Baudenkmal wurde am 10 Juli 1986 unter 
der Nummer 179 eingetragen. 

 

Auszüge aus der Denkmalliste der Stadt Essen: 
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2. Gebäudebeschreibung 

Art des Gebäudes:               Ein- bis zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus 
mit ausgebautem Dachgeschoss. Teilunterkellert.  

 Massivbauweise. 
 Insgesamt 6 Wohnungseigentume und 7 Teileigentume. 

Zu bewerten sind folgende Sondereigentume: 
-  SE Nr. 1: Massagestudio im KG 
-  SE Nr. 2: Beautysalon im EG links 
-  SE Nr. 7: Ladenlokal im EG rechts 
-  SE Nr. 10: Wohnung im OG rechts 

Baujahr: Ca. 1900. 

 1925 Umbau linker Flügel. 
 28.12.1937 Bauschein IV.85/37. 
 3.2.1938 Bauschein 12/38 Einfamilienhaus in Wohn-

haus mit 5 Wohnungen umzubauen. 
 22.8.1939 Bauschein 12/38 Gebrauchsabnahme Einfa-

milienhaus in Wohnhaus mit 5 Wohnungen umzubau-
en. 

 22.08.1939 Gebrauchsabnahme Bauschein IV.85/37 
EG 3 Wohnungen, 2 Wohnung im OG. 

 24.08.1953 Bauschein 94/1953 Anbau an das beste-
hende Wohnhaus. 

 24.2.1961 Bauschein 34/1961 Umbauarbeiten im Haus. 
 28.06.1984 Bauschein 63-22-03033/83 zum Umbau 

des Hauses. 
 14.10.1986 Abgeschlossenheitsbescheinigung für 7 

Teileigentume und 6 Wohnungseigentume. 
 01.12.1987 Gebrauchsabnahme Bauschein 63-22-

03033/83 zum Umbau des Hauses. 
 16.05.2019 Bauschein 61-52-02276-2019 zur Nut-

zungsänderung des Laden zur Kindertagesstätte. 
 14.06.2019 Bauschein 61-52-02276-2019 Ge-

brauchsabnahme. 
 15.01.2013 nachträglicher Bauschein 61-52-06962-

2012 zur Nutzungsänderung der Gaststätte im KG als 
mali-thai Massagebetrieb. 

 06.02.2013 nachträglicher Bauschein 61-52-06962-
2012 Gebrauchsabnahme.  
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2.1 Fotoreportage 

 

 

Bild 01 
Übersichtsbild 
Blick auf die Vorderfassade. Das 
Villengebäude wurde vom öffent-
lichen Verkehrsraum zurückge-
setzt. Links und rechts hat es 2 
vorgezogene Flügel. Im linken 
Flügel befindet sich das Teilei-
gentum Nr. 2, im rechten das Tei-
leigentum Nr. 7. An der rechten 
Grundstücksseite führt ein Weg 
zur Kellertreppe vom Teileigen-
tum Nr. 1. Alle 3 Teileigentume 
haben einen eigenen Eingang. 

 

Bild 02 
Übersichtsbild 
Blick auf die linke Gebäudeseite. 
Hier führt eine gepflasterte Zu-
fahrt in den hinteren Grundstücks-
teil.  

 

Bild 03 
Übersichtsbild 
Blick auf den rechten Weg, der 
zum Teileigentum Nr. 1, Massa-
gestudio, führt. Er hat rote Klin-
kerpflaster. Die Einfriedung zum 
rechten Nachbarn erfolgt durch 
Hecken und Sträucher. Vereinzelt 
stehen ein paar Stahlzaunelemente 
mit Verzierungen. 

Nr. 1 Nr. 7 Nr. 2 

Nr. 2 
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Bild 04 
Übersichtsbild 
Blick auf den Treppenabgang zum 
Teileigentum Nr. 1, Massagestu-
dio. Ein Stahlzaun dient als Ein-
friedung. Die Stufen der Treppe 
haben einen Belag aus Spaltklin-
ker. Diese sind an einigen Stellen 
gebrochen. Links (nicht im Bild) 
führt ein kleiner Weg mit einer 
kleinen Treppe in den Seitenein-
gang des Haupthauses. 

 

Bild 05 
Übersichtsbild 
Blick auf die rechte hintere Ge-
bäudefassade. Der gepflasterte 
Bereich davor gehört bereits 
zum Nachbargrundstück. Die 
Fassade zeigt an mehreren Stel-
len Feuchtigkeitsspuren, die 
konstruktiv bedingt sind.  

 

Bild 06 
Übersichtsbild 
Blick auf die Rückseite des 
Hauses. Im Hintergrund sieht 
man die Fenster des zu bewer-
tenden Wohnungseigentums Nr. 
10. Die Fassade ist verputzt und 
gestrichen. Das Obergeschoss ist 
in Teilbereichen zurückgezogen. 
Die Fenster haben überwiegend 
Oberlichter. Im Vordergrund 
sieht man die gepflasterte Hof-
fläche. Hier befinden sich meh-
rere Stellplätze, die gem. Tei-
lungserklärung der Eigentümer-
gemeinschaft zur Verfügung 
stehen. 

Nr. 10 
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Bild 07 
Übersichtsbild 
Blick in den Vorgarten. Über ei-
nen halbkreisförmigen Weg aus 
Mosaikpflaster gelangt man zu 
den seitlichen Eingängen der 
Flügel und zum Haupteingang. 
Der Vorgarten ist umsäumt von 
Sträuchern und Bäumen. Über 
eine kleine dreistufige Be-
tontreppe gelangt man zum 
Hauseingang. 

 

Bild 08 
Eingang mit Windfang 
Blick vom Hausflur in Richtung 
Windfang mit Haustür. Die 
Haustür ist aus Holz und stammt 
aus dem Baujahr. Auf dem Bo-
den sind Keramikplatten verlegt. 
Der Windfang wird durch eine 
große Glasanlage mit Rundbo-
gen abgegrenzt. Die Wände im 
Windfang sind mit Marmor ver-
kleidet. An der rechten Seite 
sieht man die Briefkastenanlage 
aus dem Baujahr.  

 

Bild 09 
Treppenhaus 
Blick in das Treppenhaus. Links 
sieht man die Holztreppe zum 
Obergeschoss. Die Stufen haben 
einen Teppichbelag. Das Gelän-
der ist aus Holz mit einem 
Holzhandlauf. Geradeaus sieht 
man den Flur, der zum Wind-
fang führt. Die Wände im Trep-
penhaus sind verputzt und ge-
strichen. 
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Bild 10 
Keller 
Blick in einen Kellerraum. Man 
sieht hier Farbabplatzungen an 
den Außenwänden. Der Boden 
hat einen Estrichbelag.  

 

Bild 11 
Keller 
Blick auf 2 Kellerräume, welche 
den Wohnungseigentumen zu-
geordnet sind. Sie haben Trenn-
wände und Türen aus Holzbret-
terverschlägen. Die Kellerwände 
sind unverputzt und gestrichen. 
Einer der beiden Keller soll zum 
zu bewertenden Wohnungsei-
gentum Nr. 10 gehören. Laut 
Aussage einer Miteigentümerin 
des Hauses sollen die Aufteilun-
gen der Kellerräume nicht mehr 
stimmen. 

 

Bild 12 
SE-Nr. 10, Wohnung 
Blick auf die Wohnungsein-
gangstür der zu bewertenden 
Wohnung Nr. 10. Die Woh-
nungseingangstüren sind aus 
Holz mit Kassetten in einer 
Holzzarge. Die zweiflügeligen 
Fenster im Treppenhaus sind aus 
Holz mit einer Einfachvergla-
sung. Die Fensterbänke sind 
ebenfalls aus Holz. Teilweise 
sind die Fenster mit einer Au-
ßenvergitterung ausgestattet. 

Nr. 10 
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Bild 13 
SE-Nr. 1, Massagestudio 
Blick in den Empfang. Die 
Mauerwände sind mit großen 
Bögen als Durchgang versehen. 
Auf dem Boden sind Keramik-
platten verlegt. Die Wände und 
Decken sind verputzt und gestri-
chen. 

 

Bild 14 
SE-Nr. 1, Massagestudio 
Blick vom Empfang in einen 
Flur. Gleiche Ausstattung. In 
den Wänden sind teilweise Aus-
sparungen eingelassen.  

 

Bild 15 
SE-Nr. 1, Massagestudio 
Blick von einem Flur in den WC  
Bereich für Kunden. Die Wände 
sind hier raumhoch gefliest. Die 
Decke ist abgehängt und hat in-
tegrierte Beleuchtungskörper. 
Hier befinden sich 2 abgetrennte 
WCs für Damen und Herren. 
Der gemeinsame Vorbereich ist 
mit einem Waschbecken ausge-
stattet. 
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Bild 16 
SE-Nr. 1, Massagestudio 
Blick in einen der Massageräu-
me. Die Podeste haben einen 
Laminatbelag. Die Wände sind 
verputzt und gestrichen.  Ein 
kleines Kellerfenster dient der 
Belichtung. 

 

Bild 17 
SE-Nr. 1, Massagestudio 
Blick in den Aufenthaltsraum. 
Hier steht noch die Großküche 
der ehemaligen Gaststätte. Die 
Wände sind raumhoch gefliest. 
Auch der Boden hat einen Ke-
ramikplattenbelag. Rechts sieht 
man die Tür zu einem Vorrats-
raum. Hier befinden sich die 
Heizungstherme und ein nicht 
mehr in Betrieb befindlicher 
Kühlraum.  

 

Bild 18 
SE-Nr. 2, Beautysalon. 
Blick in den Empfangs- bzw. 
Warteraum. Links sieht man die 
Eingangstür aus Holz, die man 
über eine kleine Treppe vom 
Vorgarten erreicht. Auf dem 
Boden befindet sich ein Holzbe-
lag. Am Ende sieht man einen 
großen Einbauschrank, der 
durch das Fenster ausgespart ist. 
Das Holzfenster an der rechten 
Seite hat Butzenscheiben in Ein-
fachverglasung. 
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Bild 19 
SE-Nr. 2, Beautysalon. 
Blick in den rechten Bereich des 
Empfangs,- bzw. Warteraums. 
Die Wände sind verputzt und 
mit einer Glasfasertapete verse-
hen. In dem Pfeiler rechts neben 
dem Fenster mit Butzenscheiben 
befindet sich die Gastherme. Die 
Tür rechts neben dem Spiegel 
führt zu einem kleinen Raum 
mit Teeküche und von dort ge-
langt man in das WC. Geradeaus 
sieht man den Durchgang zum 
Behandlungsraum. 

 

Bild 20 
SE-Nr. 2, Beautysalon. 
Blick in den Behandlungsraum. 
Vor den einfachverglasten Fens-
tern wurden Holzfenster mit Iso-
lierverglasung vorgesetzt. Auf 
dem Boden befindet sich ein 
Holzbelag.  In den Wandausspa-
rungen wurden Holzregale und 
Einbauschränke integriert.   

 

Bild 21 
SE-Nr. 2, Beautysalon. 
Blick in das WC. Die Wände 
sind raumhochgefliest, darüber 
Putz und Anstrich. Ausstattung 
mit Handwaschbecken und WC. 
Der Boden hat ebenfalls einen 
Keramikplattenbelag. 
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Bild 22 
SE-Nr. 7 
Blick auf den Hauseingang des 
Teileigentums Nr. 7. Über 3 
Steigungen erreicht man die 
Holztür mit Isolierverglasung. 
Rechts sieht man eines der bei-
den Außentore zu dem Villen-
gebäude. 

 

Bild 23  
SE-Nr. 7 
Blick in den einen Raum des 
Teileigentums Nr. 7. Rechts 
sieht man die Hauseingangstür. 
Der Boden hat einen Vinylbelag. 
Die Wände sind tapeziert und 
gestrichen. Im Eckbereich zur 
Decke wurden Stuckleisten an-
gebracht. 

 

Bild 24  
SE-Nr. 7.  
Blick in das Bad. Ausstattung 
mit Walk-In-Dusche, WC und 
Waschbecken. Auf dem Boden 
liegt ein Keramikplattenbelag. 
Die Dusche hat eine Echtglasab-
trennung. Das Bad wird über ei-
ne Schiebetür mit Spiegel er-
schlossen (nicht im Bild). 
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2.2 Ausführung und Ausstattung 

Vorbemerkung:  
Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbe-
sichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und 
Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in 
der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offen-sichtlichen und vorherr-
schenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können 
Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über 
nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausfüh-
rung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der 
technischen Ausstattungen / Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurden nicht 
geprüft, im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Untersuchungen auf 
pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien 
wurden nicht durchgeführt.  
Es wurden keine Höhenmessungen bzgl. eventuell entstandener Schieflagen durch Set-
zungen durchgeführt. Es kann deshalb keine Aussage über ggf. vorhandene Höhenun-
terschiede gemacht werden.  

Die räumliche Aufteilung wurde dem Aufteilungsplan entnommen.  
 

Räumliche Aufteilung (siehe auch Grundrisse in den Anlagen): 

KG:  Teilunterkellert. Treppenaufgang, Flur, Waschküche, 
Hausanschlussraum, Kellerräume der Wohnungs- und 
Teileigentume. 

 SE-Nr. 1, zu bewertendes Teileigentum (ehemalige 
Gaststätte, aktuell Massagestudio): Windfang, Per-
sonalraum, Empfang, Kunden WC, Personal WC, Vor-
ratsraum, Aufenthaltsraum, Flur, Massageräume, Kü-
che, Kellerräume, zweiter Ausgang zur Rückseite. 

EG:  Hauseingang mit Windfang, Flur und Treppenhaus. 
Zugang zu den Teileigentumen Nr. 3 (Kindergarten), 
Nr. 4, 5, 6 (jeweils Büro),  

 SE-Nr. 2, zu bewertendes Teileigentum (Beautysa-
lon): Eigener Eingang, Warteraum, Kleine Küche, WC, 
Behandlungsraum. 

 SE-Nr. 7, zu bewertendes Teileigentum (Leerstand): 
Eigener Eingang, Büroraum, Bad. 
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 SE-Nr. 8, Wohnungseigentum: Eigener Eingang, Diele, 
Küche, Wohnen, Treppenabgang zum Keller mit Kel-
lerraum, Treppenaufgang zum OG mit Flur, Bad, 
Schlafzimmer mit Balkon. 

1. OG: Treppenhaus, 
 SE-Nr. 9: Eine 4-Zimmer-Wohnung mit Flur, Küche, 

Essbereich, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Gäste-
zimmer, Kinderzimmer mit eigenem Bad.  

 SE-Nr. 10 (zu bewertendes Wohnungseigentum): 
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Flur, Bad, Küche und 
Wohn-/Schlafzimmer.  

 SE-Nr. 11: Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Diele, 
Wohnzimmer, Küche, Flur, Abstellraum, Bad und 
Schlafzimmer. 

DG: Treppenhaus,  
 SE-Nr. 12: Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Wohn-

/Schlafzimmer, Küche, Bad und Treppenaufgang zu 
Abstellraum im Spitzboden. 

 SE-Nr. 13: Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Wohn-
/Schlafzimmer und Küchenzeile, Bad und Treppenauf-
gang zu Abstellraum im Spitzboden. 

Spitzboden:  2 Abstellräume der Wohnungseigentume Nr. 12 und 
13.  

 
Rohbau: 

Umfassungswände:                 Mauerwerk. KG: 54 cm und 25. EG und OG: 42 cm und 
28 cm. Laut Planunterlagen. 

 Fassade mit Putz und Anstrich mit baujahrstypischen 
Stilelementen, Gesimse, etc. 

Innenwände:                      Mauerwerk.  
KG: 52 cm und 25 cm. EG und OG: 10 cm, 15 cm, 
54cm und 56 cm. Laut Planunterlagen. 

Geschossdecken:                   Betondecken, Betonkappendecke mit Stahlträger über 
dem Kellergeschoss.  
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Dach: 

Dachkonstruktion:             Holzkonstruktion.  

Dachform:  Walmdächer. Anbauten mit Flachdach.  

Dachdeckung: Schiefereindeckung, Flachdach mit bituminösen Bah-
nen.  

Dachentwässerung: Rinnen und Fallrohre aus Zink.  
 
Ausbau: 

Treppen:                         Treppenhaus: angewendelte Holztreppe zu dem Ober-
geschoss mit Holzbrüstung, angewendelte Betontreppe 
in den Keller. Kelleraußentreppen aus Beton, davon ei-
ne Treppe mit Klinkerbelag (Eingang zum SE Nr. 1) 

Fußböden:            Windfang/Flur mit Keramikplattenbelag. Treppenhaus 
mit Teppichbelag. 
Keller mit Fliesen und Estrich.  

Wände: Eingangsbereich mit Marmorverkleidung. Treppenhaus 
und Flure: Putz und Anstrich.  
Keller Mauerwerk, teilweise Putz und Anstrich. 

Decken: Eingangsflur/Treppenhaus mit Putz und Anstrich. 

Fenster:                         Treppenhaus: Einfach verglaste Holzfenster, teilweise 
mit Vergitterung. 

Türen:                         Hauseingangstür: Holztür mit Oberlicht aus dem Bau-
jahr. 

 Wohnungseingangstüren, Holzkassettentüren in Holz-
zarge. 

Elektroinstallation:             Einfache Ausführung.  

Heizung:  Gasetagenheizungen.   

Barrierefreiheit: Es besteht keine Barrierefreiheit. Die Wohnungen sind 
allesamt nur über das Treppenhaus zugänglich. Außer-
dem Außentreppen.  

 
Besondere Bauteile: - Innenliegender Eingang ins Ladenlokal. 

- 3 Kelleraußentreppen. 
- mehrere Außentreppen zu den Hauseingängen. 
- Französischer Balkon über dem Hauseingang. 
- 7 Giebelgauben. 
- 1 Flachdachgaube. 
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Baulicher Zustand:  
Es handelt sich hier um eine ehemalige freistehende Villa, die um 1900 errichtet wurde. 
Sie besteht aus einem Hauptgebäude und 2 nach vorne geführten Flügeln an der linken 
und rechten Seite. Im Jahr 1986 wurde das Gebäude in Wohn- und Teileigentum umge-
wandelt. Es befinden sich hier 7 Teileigentume und 6 Wohnungseigentume. Das unter 
Denkmalschutz geführte Gebäude befindet sich in einem hochwertig ausgestatteten Zu-
stand mit Instandhaltungsstau. Die Fassade ist verputzt und gestrichen. Es zeigen sich 
mehrere Stilelemente. An der Fassade zeigen sich Verfleckungen wie Laufspuren von 
Wasser sowie kleinere Risse. Teilweise sind die Flecken an den Gesimsen konstrukti-
onsbedingt. Der Eingang zum Hauptgebäude befindet sich in der Mitte des Hauptge-
bäudes. Über 3 Steigungen und einem Vorpodest erreicht man den Hauseingang. Es 
handelt sich hier um eine große doppelflügelige Holztür mit Oberlicht. Daran schließt 
sich ein Windfang an. Die Wände sind hier mit Marmor verkleidet, auf dem Boden sind 
Keramikplatten verlegt. Daran schließt sich eine große Holztür mit Verglasung und 
Rundbogen an. In dem daran anschließenden Flur befinden sich an der Wand die Brief-
kästen aus dem Baujahr. Von dort gelangt man in das Treppenhaus. Der Boden hat hier 
einen Filzteppich, die Wände sind verputzt und gestrichen. Eine lang gewendelte Trep-
pe aus Beton führt in den Keller. Die Flure und Räume sind recht eng. In einem Raum 
befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner mit Münzeinwurf. An den verputz-
ten Außenwänden sieht man Putzabplatzungen. Die Kellerräume der Wohnungen sind 
durch Holzbretterverschlägen abgetrennt.  
Bei den Fenstern im Treppenhaus handelt es sich um Holzfenster mit Einfachverglasun-
gen, bedingt durch den Denkmalschutz. Teilweise haben die Fenster eine Stahlvergitte-
rung. An einigen Fenstern platzt die Farbe ab.  
Die Dächer sind unterschiedlich ausgeführt. So gibt es Walmdächer und Flachdächer. 
Die Walmdächer haben eine Schindelverkleidung, die Flachdächer sind mit bituminösen 
Bahnen versehen. Dachrinnen und Fallrohre sind aus Zink. Ein Wohnungseigentum im 
Obergeschoss hat eine Dachterrasse. Laut Aussage einer Eigentümerin müssen die Dä-
cher und Terrassen saniert werden. Das wird auch dadurch bestätigt, dass die Mieterin 
des Teileigentums Nr. 2 Wasserschäden aufgrund eines undichten Daches hat. Laut 
Wirtschaftsplan der Hausverwaltung betrug die Erhaltungsrücklage zum 31.12.2023 ca. 
107.000 €. Es wird davon ausgegangen, dass die zu tätigen Arbeiten über die Erhal-
tungsrücklage gedeckt sind und keine Sonderumlagen erhoben werden.  

Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG ist die Vorlage eines Energieausweises bei Verkauf 
und Vermieten für alle Wohnimmobilien Pflicht. Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser 
auf Verlangen des Käufers oder bei Neuvermietung vorzulegen ist.  
Da es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist kein Energieausweis erfor-
derlich.  
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Anmerkung:  

Es handelt sich nicht um eine abschließende Begutachtung der Bausubstanz. Dies kann 
in einem Verkehrswertgutachten nicht geleistet werden. Hierzu bedarf es eines Bau-
schadensgutachtens oder eines Beweissicherungsverfahrens. Aus diesem Grund ist die 
Auflistung der Mängel und Schäden nicht abschließend. In einem Verkehrswertgutach-
ten wird sich ein Allgemeinüberblick verschafft und eine Wertminderung aufgrund des 
offensichtlichen Zustandes geschätzt. 
In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschäden und Bau-
mängel auf den Verkehrswert nur pauschal und in dem am Besichtigungstag offensicht-
lichen (Allgemein-) Ausmaß berücksichtigt worden. Es wird empfohlen, eine diesbe-
züglich vertiefende Untersuchung und darauf aufbauende Kostenermittlung anstellen zu 
lassen. 
 
Beschreibung des Sondereigentums Nr. 10 (Wohnung) 
 

Lage des Sondereigentums Das Teileigentum Nr. 10 liegt im 1. OG hinten. 
im Gebäude:  Zuzüglich Kellerraum. 

Räumliche Aufteilung/ Gemäß Teilungserklärung handelt es sich um eine  
Grundrissgestaltung:  1-Zimmerwohnung mit Flur, Bad, Küche und Wohn-

/Schlafzimmer. Die Wohnfläche wurde mit ca. 40 m² 
der Teilungserklärung entnommen. 

Ausstattung: Über die tatsächliche Aufteilung und Zustand kann 
keine Aussage getroffen werden, da die Wohnung nicht 
besichtigt werden konnte.  

Vermietungszustand: Die Wohnung ist vermietet. 

Baulicher Zustand: Eine Innenbesichtigung war nicht möglich, da an den 
vereinbarten Terminen der Eigentümer nicht öffnete. 
Die Bewertung erfolgt aufgrund des äußeren An-
scheins und der mir zugänglichen Unterlagen, ohne 
Sicherheitsabschlag. 
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Beschreibung des Sondereigentums Nr. 2 (Beautysalon) 
 

Lage des Sondereigentums Das Teileigentum Nr. 2 liegt im linken Villenflügel 
im Gebäude: und ist über einen eigenen Eingang vom Vorgarten er-

reichbar. 

Räumliche Aufteilung/ Aufteilung mit großem Warteraum mit Zugang zu 
Grundrissgestaltung: einer kleinen Teeküche und einem großen Behand-

lungsraum. Von der Teeküche gelangt man zu einem 
WC. Die Nutzfläche wurde mit 62 m² ermittelt. 

Fußböden:            Holzbodenbelag in den beiden großen Räumen. Flies-
denbelag in Teeküche und WC.  

Wände: Überwiegend Glasfasertapete. WC ca. 2 m hoch ge-
fliest, darüber Putz und Anstrich.  

Decken:  Putz und Anstrich.  

Türen: Innentüren: Holztüren in Holzzargen.  

Fenster:                         Holzfenster mit Doppelverglasung 

Elektroinstallation:             Übliche Ausführung.   

Vermietungszustand: Vermietet als Beautysalon. 

Gemäß Teilungserklärung sind die Räume des TE Nr. 2 
als Büro ausgewiesen. In den unterschiedlichen Bau-
zeichnungen der Stadt Essen sind die Räume teilweise 
als Büroräume, teils auch mal als Laden eingetragen.  

Eine Nutzungsänderung für das TE Nr. 2 von Büro zu 
BeatuySalon ist nicht gesichert, da in den von der Stadt 
Essen zur Verfügung gestellten Unterlagen keine dies-
bezügliche Genehmigung zur Nutzungsänderung vor-
handen ist. Aufgrund der geringen Lärmimmission ist 
eine weitere Duldung der tatsächlichen Nutzung jedoch 
wahrscheinlich. Siehe auch Auszug aus der Teilungser-
klärung §5:  
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Baulicher Zustand: Die Räume befinden sich in einem baujahrstypischen 
Zustand mit geringem Instandhaltungsstau. Die Hei-
zungsanlage macht einen älteren Eindruck. Laut Miete-
rin soll sie 36 Jahre alt sein. Sie müsste überprüft und 
ggf. ausgetauscht werden. An einer Wand sind Feuch-
tigkeitsspuren sichtbar. Diese sind älteren Datums. 
Laut Aussage der Mieterin wurde etwas am Dach repa-
riert, mittlerweile dringt jedoch wieder Feuchtigkeit 
ein. Hier ist die Ursache zu überprüfen und zu reparie-
ren. Auch an einer weiteren Wand sind Feuchtigkeits-
spuren sichtbar. Auch hier ist die Ursache zu überprü-
fen (Gemeinschaftseigentum). 

Für die anfallenden Renovierungskosten wird mit 
wertorientierten Kosten in Höhe von ca. 5.000 € ge-
rechnet (Wertminderung aufgrund von Bauschäden und 
Baumängeln am Sondereigentum).  

 
Beschreibung des Sondereigentums Nr. 7 
 

Lage des Sondereigentums Das Teileigentum Nr. 7 liegt im rechten Villenflügel 
im Gebäude: und ist über einen eigenen Eingang vom Vorgarten er-

reichbar. 

Räumliche Aufteilung/ Über den eigenen Eingang gelangt man direkt in den 
Grundrissgestaltung: einzigen großen Raum. Von dort erreicht man auch das 

Bad. Die Größe wurde mit ca. 41 m² ermittelt.  

Fußböden:            Vinylbodenbelag in dem großen Raum. Fliesenbelag 
im Bad. 

Wände: Putz und Anstrich. Im Eckbereich Stuckleisten. Teil-
weise auch Tapete und Anstrich. Bad mit Marmorflie-
sen, darüber Putz und Anstrich.  

Decken:  Putz und Anstrich.  

Türen: Innentüren: Holztüren in Holzzargen.  

Fenster:                         Holzfenster mit Strukturglas. 

Elektroinstallation:             Übliche Ausführung.   

Vermietungszustand: Unvermietet. 
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Gemäß Teilungserklärung sind die Räume des TE Nr. 7 
als Laden ausgewiesen. In den unterschiedlichen Bau-
zeichnungen der Stadt Essen sind die Räume teilweise 
als Büroräume, teils auch mal als Laden eingetragen. 
Eine Nutzungsänderung für das TE Nr. 7 in Büroräume 
ist nicht in den von der Stadt Essen zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen vorhanden. Es kann deshalb nur 
von einer Ladennutzung ausgegangen werden. 

 

Baulicher Zustand: Die Räume befinden sich in einem teilweise moderni-
sierten Zustand ohne sichtbare Mängel. Der große 
Raum wird über einen eigenen Zugang erschlossen. 
Hier befinden sich auch Einbauschränke. Hinter einer 
Schiebetür ist ein Kühlschrank und ein Waschbecken 
vorhanden. Das Bad befindet sich hinter einer Schiebe-
tür. Es ist mit einer Walk-In-Dusche, einem WC und 
einem Waschbecken ausgestattet. Eine Klimaanlage ist 
ebenfalls vorhanden.   

 
 
Beschreibung des Sondereigentums Nr. 1 (Massagestudio) 
 

Lage des Sondereigentums Das Massagestudio liegt im KG mit eigenem 
im Gebäude: Eingang über eine Außentreppe. 

Räumliche Aufteilung/ Aufteilung mit Windfang, Personalraum, Empfang, 
Grundrissgestaltung: Kunden WC, Personal WC, Aufenthaltsraum Personal 

(ehemalige Küche), Vorratsraum, 4 Massageräume, 1 
Abstellraum, Kellerräume. Die Nutzfläche wurde mit 
156 m² ermittelt (ohne Kellerräume). 

Fußböden:            Keramikplattenbelag in allen Räumen.  

Wände: Putz und Anstrich. Vorratsraum und ein WC Raum 
raumhoch gefliest, ein weiterer WC Raum ca. 2 m hoch 
gefliest, darüber Putz und Anstrich.  

Decken:  Putz und Anstrich.  

Türen: Innentüren: Holztüren in Holzzargen.  

Fenster:                         Holzfenster mit Strukturglas. 
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Sanitäranlagen: Kunden WC mit gemeinsamem Vorraum, 2 Toiletten. 

Im Vorraum ein Waschbecken. Personal WC mit ge-
meinsamem Vorraum, 2 Toiletten. Im Vorraum eine 
große Doppelspüle. Im Aufenthaltsraum (ehemals Kü-
che) ist noch eine Großküche eingebaut.  

Elektroinstallation:             Übliche Ausführung.   

Vermietungszustand: Vermietet. 

Gemäß Teilungserklärung sind die Räume des TE Nr. 1 
als Gaststätte ausgewiesen. Für die jetzige Nutzung als 
Thai Massage ist eine nachträgliche Nutzungsänderung 
von der Stadt Essen genehmigt worden. Der Mietver-
trag beinhaltet ein befristetes Mietverhältnis vom 
1.9.2010 bis zum 31.8.2012. Laut Aussage des Mieters 
wurde dieser aber von beiden Parteien nicht beendet. 
Eine schriftliche Vereinbarung wurde nicht getroffen. 
Die Diskrepanz der genehmigten Nutzung und Nutzung 
gem. Teilungserklärung muss behoben werden, entwe-
der durch Änderung der Teilungserklärung oder durch 
Änderung der Nutzung inkl. Nutzungsänderungsge-
nehmigung gemäß Bauordnungsrecht. 

 

Baulicher Zustand: Das Teileigentum Nr. 1 befindet sich in einem bau-
jahrstypischen Zustand mit Instandhaltungsstau. Laut 
Aussage des Mieters wurden die Räumlichkeiten 2010 
umgebaut und modernisiert. So sollen die Heizung, die 
Böden und die Elektrik erneuert worden sein. Aller-
dings tritt weiterhin Feuchtigkeit an den Außenwänden 
ein. Deshalb werden regelmäßig die Flächen bearbeitet. 
Hier ist die Ursache zu überprüfen und zu beseitigen.  

Für die anfallenden Renovierungskosten sowie nach-
trägliche Änderung der Teilungserklärung wird mit 
wertorientierten Kosten in Höhe von ca. 30.000,00 € 
gerechnet (Wertminderung aufgrund von Bauschäden 
und Baumängeln am Sondereigentum).  
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Außenanlagen: 
Das Villengebäude hat an der linken und rechten Seite einen vorgezogenen Flügel, der 
bis an die Straße reicht. Der innen liegende Teil wurde als ein Vorhof mit Bäumen und 
Sträuchern angelegt. Eingefriedet ist der Hof zur Straße mit einem über 2 m hohen ver-
zierten Stahlzaun. Im linken und rechten Bereich befindet sich jeweils ein zweiflügeli-
ges Stahltor mit gleichen Verzierungen. Eingefasst sind die Tore jeweils mit 2 verputz-
ten Betonpfeilen. Ein Weg aus Mosaikpflaster führt von den Toren halbkreisförmig zu 
den Eingängen der Flügel und des Haupthauses. An der rechten Grundstücksseite führt 
ein gepflasterter Weg zu dem Treppenabgang des Teileigentums Nr. 1 und dem Seiten-
eingang des Hauptgebäudes. Eingefriedet ist der Weg zum Nachbargrundstück durch 
Hecken und Sträucher. An der linken Grundstücksgrenze führt eine Zufahrt, welche 
durch ein zweiflügeliges Stahltor an 2 Betonpfeilern eingefriedet ist, zum hinteren 
Grundstücksteil. Die Begrenzung zum linken Nachbargrundstück erfolgt durch Bäume 
und Sträucher. Im hinteren Teil ist auch noch ein Holzlattenzaun vorhanden. Auf dem 
hinteren Grundstücksteil befindet sich ein gepflasterte Hoffläche mit Stellplätzen. Diese 
stehen laut Teilungserklärung der Eigentümergemeinschaft zur Verfügung. An der 
Rückfassade Gebäude, bzw. an der Zufahrt, befinden sich noch Eingänge zu den Wohn- 
bzw. Teileigentumen. 

Wert der gemeinschaftlichen Außenanlagen, Zeitwert insgesamt: Ca. 60.000 €. 

Anmerkung: Außenanlagen sind grundsätzlich nur in der Höhe zu berücksichtigen, wie 
sie schätzungsweise den Verkehrswert des Grundstücks, d.h. den Wert für den durch-
schnittlichen Nachfrager nach dem Bewertungsobjekt über den reinen Bodenwert hin-
aus erhöhen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass tatsächlich entstandene 
Herstellungskosten nicht immer eine Erhöhung des Sachwertes verursachen, bzw. nur 
zu einem Teil Berücksichtigung finden.  
 
Restnutzungsdauer: 
Gesamtnutzungsdauer:  80 Jahre 
Modifizierte Restnutzungsdauer aufgrund durchgeführter Modernisierungen: 
  rd. 30 Jahre
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2.3 Massen und Flächen 

Die Nutzflächen der Teileigentume Nr. 1, 2 und 7 wurden vor Ort aufgemessen. Das Woh-
nungseigentum Nr. 10 konnte nicht besichtigt werden, da an dem angegeben Termin niemand 
öffnete. Die Nutzflächen wurden der Teilungserklärung entnommen und auf Plausibilität über-
prüft. 
Die Berechnungen weichen zum Teil von den relevanten Vorschriften wie II.BV und WoFlV 
ab und sind nur zum Zwecke der nachfolgenden Wertermittlung zu verwenden. 
 
Wohneigentum Nr. 10 im OG gemäß Teilungserklärung:  
 
SE Nr. 10 Wohnen ( 4,25 m x 4,75 m ) = 20,19 m² 23,61 m²

( 1,80 m x 2,10 m ) = 3,78 m²
( -0,60 m x 0,60 m ) = -0,36 m²

Bad ( 2,35 m x 2,00 m ) = 4,70 m² 4,70 m²

Diele ( 1,68 m x 3,00 m ) = 5,04 m² 5,04 m²

Küche ( 1,68 m x 3,75 m ) = 6,30 m² 6,30 m²
39,65 m² rd. 40,00 m²  

 
Teileigentum Nr. 2 im EG links, Istzustand:  
 
TE Nr. 2 Wimpernstudio

Empfang ( 3,84 m x 6,38 m ) = 24,50 m² 31,83 m²
( -0,69 m x 0,44 m ) = -0,30 m²
( 2,35 m x 3,25 m ) = 7,64 m²

Küche ( 1,38 m x 1,81 m ) = 2,50 m² 2,50 m²

WC ( 1,34 m x 0,89 m ) = 1,19 m² 1,19 m²

Behandlung ( 5,88 m x 4,23 m ) = 24,87 m² 26,38 m²
( 1,12 m x 0,30 m ) = 0,34 m²
( 1,45 m x 0,20 m ) = 0,29 m²
( 1,40 m x 0,32 m ) = 0,45 m²
( 1,35 m x 0,32 m ) = 0,43 m²

61,90 m² 62,00 m²  
 
Teileigentum Nr. 7 im EG rechts, Istzustand:  
 
TE Nr. 7 Ladenlokal

Laden ( 3,85 m x 9,08 m ) = 34,96 m² 34,96 m²

WC ( 2,33 m x 2,83 m ) = 6,59 m² 6,45 m²
( -0,30 m x 0,49 m ) = -0,15 m²

41,40 m² rd. 41,00 m²  
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Teileigentum Nr. 1 im KG, Istzustand:  
 
TE Nr. 1 Massagestudio

Windfang ( 1,40 m x 1,83 m ) = 2,56 m² 2,56 m²

Personal ( 1,86 m x 4,43 m ) = 8,24 m² 8,24 m²

Flur WC ( 2,72 m x 1,00 m ) = 2,72 m² 2,72 m²

Kunden WC ( 1,00 m x 1,19 m ) = 1,19 m² 6,81 m²
( 2,88 m x 1,30 m ) = 3,74 m²
( 0,86 m x 1,09 m ) = 0,94 m²
( 0,86 m x 1,09 m ) = 0,94 m²

Personal WC ( 1,55 m x 1,85 m ) = 2,87 m² 4,75 m²
( 0,87 m x 1,08 m ) = 0,94 m²
( 0,87 m x 1,08 m ) = 0,94 m²

Vorratskammer ( 1,64 m x 3,09 m ) = 5,07 m² 4,96 m²
( -0,37 m x 0,30 m ) = -0,11 m²

Küche ( 1,51 m x 3,98 m ) = 6,01 m² 16,88 m²
( 0,15 m x 3,24 m ) = 0,49 m²
( 2,37 m x 4,38 m ) = 10,38 m²

Massagebereich ( 5,87 m x 5,84 m ) = 34,28 m² 34,28 m²

Massagebereich ( 3,72 m x 2,04 m ) = 7,59 m² 7,90 m²
( 1,56 m x 0,20 m ) = 0,31 m²  

Massagebereich ( 5,49 m x 3,76 m ) = 20,64 m² 20,06 m²
( -0,47 m x 0,52 m ) = -0,24 m²
( -0,50 m x 0,45 m ) = -0,23 m²
( -0,64 m x 0,09 m ) = -0,06 m²
( -0,64 m x 0,09 m ) = -0,06 m²

Flur ( 1,19 m x 0,85 m ) = 1,01 m² 16,28 m²
( 0,39 m x 1,53 m ) = 0,60 m²
( 4,69 m x 1,19 m ) = 5,58 m²
( 4,74 m x 1,56 m ) = 7,39 m²
( 2,07 m x 0,82 m ) = 1,70 m²

Lobby ( 2,62 m x 4,94 m ) = 12,94 m² 30,56 m²
( 0,78 m x 2,50 m ) = 1,95 m²
( 1,12 m x 1,66 m ) = 1,86 m²
( 0,82 m x 4,48 m ) = 3,67 m²
( 0,50 m x 3,86 m ) = 1,93 m²
( 1,32 m x 4,55 m ) = 6,01 m²
( 0,88 m x 2,50 m ) = 2,20 m²

155,99 m² rd. 156,00 m²  
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3. Verkehrswertermittlung 
 

DEFINITION DES VERKEHRSWERTS 
Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: „Der Verkehrswert wird 

durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch-
lichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
 
WERTERMITTLUNGSGRUNDLAGEN 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung ge-
führt, in die u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in 
Abschrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kauf-
preissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick 
über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundle-
genden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten verwendete Li-
teratur sind in "Literaturverzeichnis“ aufgeführt.  
 
3.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 

Nach den Vorschriften der Wertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Ver-
kehrswertes das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sach-
wertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 ImmoWert V). 
 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren 
sind: 
-  Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem 
 Grundstücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungs- 

mechanismen) entsprechen. 
-  Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten mindestens 2 möglichst weitge-
 hend voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden.  
 Das zweite Verfahren dient unter anderem zur Überprüfung des ersten Ver- 
 fahrensergebnisses. 
-  Die für die marktkonforme Wertermittlung erforderlichen Daten und Marktan-  

passungsfaktoren sollten zuverlässig aus dem Grundstücksmarkt (d.h. aus ver-
gleichbaren Kauffällen) abgeleitet worden sein.  

 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr werden Ei-
gentumswohnungen gleichermaßen entweder zur Eigennutzung oder zur Vermietung 
erworben, im vorliegenden Fall vorrangig zur Eigennutzung.  
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Wohnungs- und Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden 
(vergl. § 24 ImmoWertV). Hierzu benötigt man Kaufpreise von gleichen oder ver-
gleichbaren Eigentumswohnungen oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kauf-
preisauswertungen. Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durch-
geführt werden, werden als „Vergleichskaufpreisverfahren“ bezeichnet. Werden die 

Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei Eigentumswoh-
nungen z.B. auf €/m² Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der 

Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Ver-

gleichsfaktorverfahren“ genannt. Diese Kaufpreise sind dann durch Zu- oder Abschlä-
ge an die wert- (und preis-) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- 
oder Teileigentums anzupassen (§ 26 Abs.1 ImmoWertV). 
Im vorliegenden Fall stehen keine geeigneten Vergleichskaufpreise zur Verfügung, um 
im Sinne der §§ 12 und 25 ImmoWertV ein zuverlässiges Bewertungsergebnis erzielen 
zu können. Jedoch kann ein Vergleichsfaktorverfahren angewandt werden, da der Gut-
achterausschuss der Stadt Essen Immobilienrichtwerte sowie deren zugehörigen Ei-
genschaften angegeben hat. Die herausgegebenen Immobilienrichtwerte beziehen sich 
auf den Wertermittlungsstichtag 01.01.2024. Sie sind mit dem vom Gutachteraus-
schuss Essen festgestellten Index für Wohnungseigentum anzupassen.   
Für Teileigentume liegen bei der Stadt Essen keine Immobilienrichtwerte vor. 
 
Zur Bewertung von Wohnungs- und Teileigentum wird üblicherweise auch das Ertrags- 
und / oder Sachwertverfahren herangezogen. Da grundsätzlich 2 Wertermittlungsverfah-
ren zur Überprüfung der Verfahrensergebnisse durchgeführt werden sollten, wird in 
vorliegendem Fall für das Teileigentum neben dem Ertragswertverfahren eine Sachwer-
termittlung durchgeführt. 
 
Bei vermieteten Eigentumswohnungen oder für Sondereigentume für die die zu erzie-
lende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vorder-
grund steht wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im 

gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwen-
dendes Verfahren angesehen. Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 27 - 34 ImmoWertV) 
ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell 
eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer, Zustandsbe-
sonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken.  
 
Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Vergleichswertermittlung sind alle, das 
Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-
male sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 
- Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhal-

tungsaufwendungen oder Baumängeln und Bauschäden, soweit sie nicht bereits 
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durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder einer gekürzten Restnutzungsdau-
er berücksichtigt sind. 

- wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen zur ortsüblichen 
Miete) 

- Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke 
- Abweichungen Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
 
 
3.2 Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen 
bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Ver-
gleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren so zu ermitteln, wie er sich ergeben 
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermitt-
lung herangezogen werden (vgl. §24 Abs. 1 und §13 Abs.2 ImmoWertV). Der Bo-
denrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von 
Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im 
Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf 
den Quadratmeter Grundstücksfläche.  
Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den 
wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, abgaben-
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nut-
zung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpas-
sungen des Bodenrichtwertwerts berücksichtigt. 

3.2.1 Bodenrichtwert  
Im vorliegenden Fall liegt ein geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter und bezüglich 
seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter zonaler Bodenrichtwert vor. Die Ab-
grenzung der nach § 196 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 15 ImmoWertV vorgeschriebenen 
Bodenrichtwertzonen fasst Gebiete mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wert-
verhältnissen zusammen. Die Bodenrichtwerte besitzen Eigenschaften, die den durch-
schnittlichen Eigenschaften der Grundstücke in der jeweiligen Zone entsprechen. 
Gemäß textlichen Zusatzinformationen zum Bodenrichtwert ist, unabhängig von der 
Zuordnung eines Grundstücks zu einer Bodenrichtwertzone, zur Wertermittlung in je-
dem Fall eine sachverständige Prüfung der wertrelevanten Eigenschaften und Merkma-
le, insbesondere des Entwicklungszustands nach § 3 und der weiteren Grundstücks-
merkmale nach § 2 und §5 ImmoWertV erforderlich. 
Hier ist gemäß Gutachterausschuss Essen die folgende Vorgehensweise und Reihen-
folge zu beachten: 
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Die Bodenrichtwerte für Wohnbaugrundstücke beziehen sich modellbedingt auf eine 
Baulandtiefe bis zu 40 m. Grundstücke mit größerer Tiefe sind in der Regel qualitativ 
zu unterteilen, vgl. Abb. 1. Für Baulandtiefen unter 40 m wurde keine Wertabhängigkeit 
festgestellt. Abhängigkeiten vom Maß der baulichen Nutzung (Geschossflächenzahl, 
Baulandtiefe unter 40m, Grundstücksfläche) wurden nicht festgestellt. 

Der zonale Bodenrichtwert beträgt in der Richtwertzone 17437, Hauptstraße 27, 29, 
29A, 29B, 29C, beträgt zum Stichtag 01.01.2024: 510,00 €/m²  
 
Das Richtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
Entwicklungszustand         = Baureifes Land 
Baufläche/Baugebiet         = Wohnbaufläche 
Erschließungsbeitrags- 
rechtlicher Zustand           = frei 
Anzahl der Vollgeschosse     = II – IV 
Grundstückstiefe         = 40 m 
Bemerkung Der Bodenrichtwert ist durch Transaktionen von 

unbebauten Grundstücken, auf denen Mehrfamili-
enhäuser in Form von Mietwohnhäusern errichtet 
werden, geprägt.  

 

3.2.2 Ermittlung des Bodenwertes 
 
Abgleich mit benachbarten Bodenrichtwertzonen gleicher Nutzungsart 

Aufgrund des Ableitungsmodells sollen die Bodenrichtwerte innerhalb der jeweiligen 
Nutzungsarten miteinander verglichen werden. Über größere Zäsuren (z.B. Hauptver-
kehrsstraßen, Bahnlinien) hinweg sowie mit anderen Nutzungsarten soll ein Vergleich 
nicht erfolgen. Sonstige Lagekorrekturen sind modellfremd. 
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Bei den benachbarten Zonen liegen die Bodenrichtwerte bei 430 €/m² bis 670 €/m² oder 

es handelt sich um Sondernutzungszonen. Das zu bewertende Grundstück wird in seiner 
Zone als mittel eingestuft. Eine Angleichung an die benachbarten Zonen ist nicht not-
wendig. Es wird deshalb von einem Ausgangswert von 510,00 €/m² ausgegangen.  
 
Anpassung an die Wertverhältnisse zum Stichtag 

Die Bodenrichtwerte wurden zum 01.01.2024 abgeleitet.  

Von 2022 auf 2024 Jahr stagnierte der Bodenrichtwert in der relevanten Zone.  
Aufgrund der allmeinen Marktlage mit Preisrückgängen seit Herbst 2022 wird weiterhin 
von einer Stagnation der Bodenrichtwerte ausgegangen und der Bodenrichtwert in Höhe 
von 510 €/m² als Basiswert zum Wertermittlungsstichtag 14.06.2024 herangezogen.  
 
1.190 m² * 510,00 €/m² = 606.900,00 € rd. 607.000,00 € 
 
Unter Bezug auf den Bodenrichtwert wird bei Berücksichtigung der Bodenpreis-
entwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag der Bodenwert zum Wertermittlungsstich-
tag 14.06.2024 wie folgt geschätzt:  
Erschließungsbeitrags- und abgabenfreies Bauland: 
(angemessener Preis zum Wertermittlungsstichtag)  rd. 607.000,00 € 
 
3.2.3 Bodenwertanteil der Sondereigentume 
 

Den einzelnen Wohnungs-, bzw. Teileigentumen ist ein anteiliger Bodenwert im Ver-
hältnis der relativen Wertanteile der Einzeleigentume am Wert des gesamten bebauten 
Grundstücks zuzuordnen.  
Die gem. Teilungserklärung vorgenommenen Miteigentumsanteile entsprechen nach 
Überprüfung in etwa der anteiligen Wertigkeit der zu bewertenden Wohnungs- bzw. 
Teileigentume am Gesamtobjekt; deshalb können die jeweiligen Bodenwertanteile für 
die Ertrags- und Sachwertermittlung angesetzt werden. (Eine theoretisch erforderliche 
Korrektur aufgrund der vorliegenden Abweichungen ist vorliegend aufgrund vernach-
lässigbarer Wertauswirkung nicht erforderlich).  
 
Bodenwertanteil für die Wohnungs-/ und Teileigentume 10, 1, 2, 7: 
 
SE Nr. 10 607.000,00 € x 3.690,000 / 100.000 = 22.398,30 € rd. 22.400,00 €

TE Nr. 1 607.000,00 € x 11.530,000 / 100.000 = 69.987,10 € rd. 70.000,00 €

TE Nr. 2 607.000,00 € x 7.279,000 / 100.000 = 44.183,53 € rd. 44.200,00 €

TE Nr. 7 607.000,00 € x 4.830,000 / 100.000 = 29.318,10 € rd. 29.300,00 €  
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3.3 Ertragswertermittlung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV be-
schrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Er-
trägen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Er-
träge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grund-
stücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich 
der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal-
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des 
Bodenwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt 
somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich 
als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des 

Grund und Bodens“. 
Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung 
(d.h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonsti-
gen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdau-
er ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der 

baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der 
Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
 
Modellkonformität (§ 10 ImmoWertV) 
 
Bei Anwendung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sind diesel-
ben Modelle und Modellansätze zu verwenden, die der Ermittlung dieser Daten zu-
grunde lagen (Grundsatz der Modellkonformität). Hierzu ist die nach § 12 Absatz 6 
ImmoWertV erforderliche Modellbeschreibung zu berücksichtigen.  
Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erforder-
lichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei An-
wendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzu-
weichen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich 
ist.  
Es ist sodann nach dem folgenden Ertragswertmodell des Gutachterausschuss Essen-
vorzugehen, siehe Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht 2024:  
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Die zur Ertragswertermittlung führenden Daten sind nachfolgend erläutert.  
  

Rohertrag / Reinertrag (§ 31 ImmoWertV) 
Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässi-
ger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen; hierbei sind die tatsächlichen Erträge 
zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich erzielbar sind bzw. dem Modell des GAA Es-
sen entsprechend die nachhaltig erzielbaren Erträge. Der jährliche Reinertrag ergibt 
sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten. 
 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) 
Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zuläs-
sige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen 
oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Zu den Bewirtschaftungskosten gehö-
ren die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die 
Betriebskosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Er-
tragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pach-
ten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der 
zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es um-
fasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zah-
lung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 Ziffer 3 Im-
moWertV u. § 29 Satz 1 und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom 
Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigen-
tümer zu tragen sind, d.h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können.  
 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 34 ImmoWertV) 
Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer 
erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Ein-
künfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die 
Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit 
dem Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) 
Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der 
Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem 
Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke 
nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet. 
Der Ansatz des Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfah-
ren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis lie-
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fert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der 
Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens.  
Der spezifische Liegenschaftszins des zu bewertenden Objektes wurde in Anlehnung 
an den Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses der Stadt Essen sowie an 
bundesdurchschnittliche Untersuchungen ermittelt unter Berücksichtigung der zur 
Ermittlung herangezogenen Daten und Einordnung gemäß der individuellen Eigen-
schaften des zu bewertenden Objektes. 
Stehen keine geeigneten sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zur Ver-
fügung, können sie oder die entsprechenden Werteinflüsse auch sachverständig ge-
schätzt werden; sh. ImmoWertV §9 (3) und §7 (2).  
Für ein Teileigentum ist der bezüglich der Nutzung am nächsten liegende LZS der für 
überwiegend gemischt genutzte Immobilien (20 -80 % gewerblicher Anteil) bzw. Büro-
gebäude.  
Laut Auswertungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Essen 
liegen Liegenschaftszinssätze für gemischt genutzte Gebäude in Essen bei 3,7 % bei ei-
ner Standardabweichung von 1,2; für rein gewerblich genutzte Immobilien für Büro und 
Handel bei 3,5 % bei einer Standardabweichung von 1,4. 
Laut Auswertungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Essen 
liegen Liegenschaftszinssätze für unvermietetes Wohnungseigentum bei 1,7 % bei einer 
Standardabweichung von 1,5 bzw. für vermietete Objekte 2,0 % mit einer Standardab-
weichung von 1,7, wobei angemerkt wird, dass mäßige Lagen einen Zuschlag auf den 
ermittelten Liegenschaftszinssatz in Höhe von bis zu 1,0 Prozentpunkten rechtfertigen, 
sehr gute Lagen rechtfertigen einen Abschlag auf den ermittelten Liegenschaftszinssatz 
in Höhe von bis zu 1,0 Prozentpunkten.  
Es handelt sich gem. Mietspiegel um eine gute Lage. Der Liegenschaftszinssatz wird 
mit 1,5 % geschätzt.  
Die Liegenschaftszinssätze wurden wie folgt ermittelt: 
Wohnung Nr. 10:  1,5 % 
Teileigentum Nr. 2:  3,5 % 
Teileigentum Nr. 7: 3,5 % 
Teileigentum Nr. 1:  3,5 % 
 
Zur Anwendung des vom Gutachterausschuss Essen abgeleiteten Liegenschaftszins-
satzes sind zwingend die dazugehörigen Modellparameter zu verwenden, siehe Auszug 
aus dem Grundstücksmarktbericht Essen 2024: 
"Bei der Anwendung der Liegenschaftszinssätze sind die unten angegebenen Modell-
parameter zwingend zu beachten. Im Einzelfall ist die sachverständige Einschätzung 
der allgemeinen Marktverhältnisse und der Auswirkung der objektspezifischen wertre-
levanten Gegebenheiten auf den Liegenschaftszinssatz unabdingbar (Modellkonformi-
tät)." 
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Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV) 
Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und 
sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraus 
sichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach entscheidend vom 
wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Al-
ter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instandsetzungen oder Modernisie-
rungen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die 
Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen. Bei Modernisierungsmaßnahmen wird 
die Restnutzungsdauer nach Anlage 2 ImmoWertV des Modells zur Ableitung von Lie-
genschaftszinssätzen der AGVGA. NRW verlängert. Für in diesem Modell genannte 
Modernisierungsmaßnahmen werden Punkte vergeben. Länger zurückliegende Moder-
nisierungen werden mit einer verminderten Punktzahl berücksichtigt. Die Restnut-
zungsdauer wurde bei der vorgegebenen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren mit 30 
Jahren ermittelt.  
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des 
Bewertungsobjekts (z.B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirt-
schaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgen-
de Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äuße-
re Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf 
der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die 
Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositio-
nen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.  
Die Bewertungssachverständige kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen 
zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da nur zerstö-
rungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, grundsätzlich keine Bauschadensbegutach-
tung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen notwendig).  
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermitt-
lung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in 
Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, 
technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung 
angesetzt sind. 
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3.3.1 Ertragswert 
 

Für die Ertragswertermittlung ist gemäß Modell des Gutachterausschuss Essen von der 
marktüblich erzielbaren Miete auszugehen. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf 
die ortsübliche Vergleichsmiete als Grund- oder Nettokaltmiete, wie sie bei der heuti-
gen mietvertraglichen Praxis zur Regel geworden ist. Die Nettokaltmiete ist der Miet-
zins ohne Betriebskosten. Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten auf-
grund vertraglicher Vereinbarungen neben der Vergleichsmiete durch Umlagen erhoben 
werden. 

Bei Gewerbeimmobilien ist grundsätzlich zu prüfen, ob die derzeitige Nutzung sinnvoll 
und rentierlich ist, d.h. ob ein Bedarf an dem Standort besteht, oder ob durch eine Nut-
zungsänderung eine wirtschaftlichere Verwertung der Immobilie erreicht werden kann. 
Für die Wertermittlung ist grundsätzlich auf die wirtschaftlich vernünftigste Nachfolge-
nutzung abzustellen.  

 
Gewerbeflächen allgemein  

 
Ladenflächen 
 
Metropole Ruhr Business in Zusammenarbeit mit der Bulwiengesa AG, Immobilienmarkt Ruhr 2023: 
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RDM Essen 2024 
 

 
 
Mietspannen div. Marktbeobachter: 
 
Gemäß des IVD Preisspiegels für 2024 liegen die Ladenmieten in  
1a - Nebenkern – Lagen bei: 30,00 € / m² bei einer Geschäftsgrößen bis  60 m² 
1a - Nebenkern – Lagen bei: 13,00 € / m² bei einer Geschäftsgrößen ab 100 m² 
1b - Nebenkern – Lagen bei: 10,00 € / m² bei einer Geschäftsgrößen bis 60 m² 
1b - Nebenkern – Lagen bei:  5,50 € / m² bei einer Geschäftsgrößen ab 100 m² 
 

Immopromeo Gewerbemietspiegel Essen 2024: 
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Büroflächen 

Aus Metropole Ruhr Business in Zusammenarbeit mit der Bulwiengesa AG, Immobi-
lienmarkt Ruhr 2023: 

 
 

 
 
 

Fa. Brockhoff GmbH:  
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BNP Parisbas real Estate: 
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Fa. Cubion, Büromarkt Ruhrgebiet 2024 für Essen:  
 

 
 

Auszug aus Cubion, BÜROMARKT ESSEN LAGEN & MIETEN 2024 Büromarktzo-
nen mit Straßen:  
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RDM-Preisspiegel 2024 für Essen: 
Einfache Lage:   8,00 €/m² 
Mittlere Lage:   9,90 €/m² 
Gute Lage:   14,50 €/m² 
 

Mietspiegel IVD 2024 für Essen:  
Einfacher Nutzungswert:  4,00 €/m² 
Mittlerer Nutzungswert:  5,50 €/m² 
Guter Nutzungswert: 11,00 €/m² 
 

Gewerbemietspiegel Immopromeo 2024 (Grundstücksbörse Ruhr e.V.) für Essen: 
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3.3.2 Ertragswert des Wohnungseigentums Nr. 10 
 

Die Wohnung ist vermietet. 
Für die Ertragswertermittlung ist gemäß Model des GAA Essen von der marktüblich er-
zielbaren Nettokaltmiete ohne Betriebskosten auszugehen. Es wird davon ausgegangen, 
dass alle Betriebskosten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen neben der Vergleichs-
miete durch Umlagen erhoben werden. 
 
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

Für den Wertermittlungsstichtag wird der Mietspiegel vom 01.08.2022 herangezogen.  
Die Basiswerte der Tabelle 1 des Mietspiegels beziehen sich auf eine ortsübliche Miete in 
Essen, die neben dem Entgelt für die bestimmungsgemäße Nutzung der Wohnung ledig-
lich die nachstehend aufgeführten Bewirtschaftungskosten ohne Betriebskosten gemäß 
§27 II.BV enthält: Verwaltungskosten, Kosten für Instandhaltung und Mietausfallwagnis.  
Der Mietwert setzt sich zusammen aus dem Basiswert, dem Einfluss der Wohnlage (Ta-
belle 2), dem Einfluss der Wohnfläche (Tabelle 3) und dem Einfluss der Art, Ausstat-
tung und sonstigen Gegebenheiten (Tabelle 4 mit Punkt 9. des Mietspiegels). 

Basiswert gem. Tabelle 1 (Baujahr Ca. 1900):  6,97 €/m² 
 
Einfluss der Wohnlage gem. Tabelle 2 (Lageklasse 4) * 1,08 

Einfluss der Wohnfläche gem. Tabelle 3: Wohnung Nr. 10 mit 40 m² * 1,06 

Einfluss der Ausstattungsmerkmale und Sonstiges 
gem. Punkt 8 und 9. etc. (Standardausstattung, kein Balkon, etc.) * 1,11 

Einfluss der Lage in einer Villa gem. Punkt 9 * 1,05 

 

Mietwert gem. Mietspiegels: 

SE Nr. 10 6,97 €/m² * 1,08 * 1,06 * 1,11 * 1,05 = 9,30 €/m² rd. 9,30 €/m²  
 

Prüfung der Abweichungen von der tatsächlichen Miete: 
Die Wohnung ist vermietet. Der Zwangsverwaltung liegt jedoch noch kein Mietvertrag 
vor. Allerdings geht eine Bruttomiete in Höhe von 480 €/Monat ein. Die Nettokaltmie-
te ist nicht bekannt. Aus der Nebenkostenabrechnung 2023 der Hausverwaltung geht 
hervor, dass die jährlichen umlagefähigen Nebenkosten ca. 920 € betragen. Es kann 

deshalb davon ausgegangen werden, dass sich die Nettokaltmiete auf ca. 400 € beläuft. 

Dies entspricht bei einer Wohnungsgröße von ca. 40 m² in etwa 10,00 €/m² und liegt 

damit im ortsüblichen Niveau.  
Für die Ertragswertberechnung ist die ermittelte ortsübliche Miete als nachhaltig er-
zielbare Miete anzusetzen.  
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Ortsüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten)
SE Nr. 10 40,00m² 9,30 €/m² 372,00 €/Monat 4.464,00 €/Jahr  
 
Jährliche Nettokaltmiete insgesamt

Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich:
Verwaltungskosten gemäß Grundstücksmarktbericht: 

Instandhaltungsaufwendungen:

in Anlehnung an den Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen:

Mietausfallwagnis gemäß Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen:
der wohnbaulichen Erträge

Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen

Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt
Jährlicher Reinertrag

Reinertrag des Bodens
(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zuzuordnen ist)
Liegenschaftszinssatz * Bodenwert

*
Ertrag der baulichen Anlagen

 412,00 €

4.464,00 €

1,50  % 22.400,00 € - 336,00 €

sowie eigener Erfahrungswerte bei:
40,00 m²  540,00 €

2,0  %

412,00 € / Wohneinheit

13,50 € / m² Wohn- und Nutzfläche 

3.086,72 €

 89,28 €

 1.041,28 €

- 1.041,28 €

3.422,72 €

Ertrag der baulichen Anlagen

Restnutzungsdauer des Gebäudes:
Vervielfältiger *
bei

% Liegenschaftszinssatz

Ertragswert der baulichen Anlagen
Bodenwert
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

+ 22.400,00 €

96.530,67 €

30 Jahre
24,02

30 Jahren Restnutzungsdauer 
1,50

74.130,67 €

3.086,72 €

 
 
Ertragswert Wohnungseigentum Nr. 10 rd. 97.000,00 € 
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3.3.3 Ertragswert des Teileigentums Nr. 2 
 

Das Teileigentum wird als Beautysalon genutzt.  

Aufgeteilt ist die Nutzfläche in einen großen vorderen Raum mit Zugang zu einer klei-
nen Teeküche und einem kleinen WC sowie einem hinteren großen Raum, der als Be-
handlungsraum genutzt wird.  
 
Von Vorteil ist das herrschaftliche Ambiente des Hauses als Villa, der eigene Eingang 
und die übersichtliche Größe. Von Nachteil ist die etwas abseitige Lage vom Zentrum. 
Hinzu kommt, dass gemäß Teilungserklärung nur eine Büronutzung zulässig ist. Siehe 
hierzu übliche Mieten unter Punkt 3.3.1. Aufgrund des guten Zuschnitts und Aufteilung 
kann von einer etwas höheren Büromiete ausgegangen werden. Für das zu bewertende 
TE Nr. 2 wird die nachhaltige Miete mit 10 €/m² geschätzt. 
Die aktuelle Kaltmiete beträgt aktuell 720 €/Monat bei einer Größe von 60 m² gemäß 

Mietvertrag. Diese liegt bei einer Kaltmiete von 12 €/m² etwas oberhalb der ortsübli-

chen Miete für diese Lage. 
 
Ortsüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten)

TE Nr. 2 62,00m² 10,00 €/m² 620,00 €/Monat 7.440,00 €/Jahr  
 
Jährliche Nettokaltmiete insgesamt

Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich:
Verwaltungskosten gemäß GMB Essen

Instandhaltungsaufwendungen:

in Anlehnung an den GMB der Stadt Essen
Mietausfallwagnis gemäß Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen:

der gewerblichen Erträge
Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen

Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt
Jährlicher Reinertrag

 297,60 €

 1.546,60 €

- 1.546,60 €

5.893,40 €

 837,00 €

4,0  %

7.440,00 €

412,00 € / Sondereigentum  412,00 €

13,50 € / m² Wohn- und Nutzfläche 
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Jährlicher Reinertrag

Reinertrag des Bodens
(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zuzuordnen ist)
Liegenschaftszinssatz * Bodenwert

*
Ertrag der baulichen Anlagen

Restnutzungsdauer des Gebäudes:
Vervielfältiger *
bei

% Liegenschaftszinssatz

Ertragswert der baulichen Anlagen
Bodenwert
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

79.938,99 €

+ 44.200,00 €

124.138,99 €

4.346,40 €

30 Jahre
18,39

30 Jahren Restnutzungsdauer 
3,50

5.893,40 €

3,50  % 44.200,00 € - 1.547,00 €

 
 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
Vorläufiger Ertragswert  124.138,99 € 
Wertminderung wegen erforderlicher Instandsetzungsarbeiten: 
- am Sondereigentum, siehe Seite 34 ca. - 5.000,00 € 
 119.138,99 € 
 
Ertragswert Teileigentum Nr. 2 rd.  119.000,00 € 
 
3.3.4 Ertragswert des Teileigentums Nr. 7 
 
Das Teileigentum wird aktuell nicht genutzt und ist angeblich unvermietet. Allerdings 
steht hier Mobiliar, wie Bett und Stühle. Im hinteren Teil befindet sich ein Bad.  
Das Teileigentum Nr. 7 ist gemäß Teilungserklärung als Ladenlokal zu nutzen. Auf-
grund seiner soweit sichtbaren Ausstattung ist es nur mäßig für die vorgegebene Nut-
zung geeignet (keine Schaufensterfront, größeres Bad). Da es sich außerdem um eine 
mäßige Lage für Läden handelt (geringe Passantenfrequenz, Randlage der Einkaufsstra-
ße, etc.) ist eine Nachfolgenutzung als Büroräume sehr wahrscheinlich. Es können auch 
nur Mieten in diesem Bereich nachhaltig erzielt werden. Als Ladenlokal fehlen zudem 
die Lagerräume.  
 
Der Vorteil liegt auch hier an der Lage in einer Villa mit repräsentativem Charakter, der 
Lage in dem begehrten Stadtteil Kettwig sowie des Vorhandenseins eines eigenen Zu-
gangs. Nachteilig ist, dass es sich nur um einen einzigen Raum handelt. 
Für die Flächen wird die nachhaltig erzielbare Miete in Höhe von 9,00 €/m² Nutzfläche 
geschätzt. 
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Ortsüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten)

TE Nr. 7 41,00m² 9,00 €/m² 369,00 €/Monat 4.428,00 €/Jahr  
 
Jährliche Nettokaltmiete insgesamt

Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich:
Verwaltungskosten gemäß GMB Essen

Instandhaltungsaufwendungen:

in Anlehnung an den GMB der Stadt Essen
Mietausfallwagnis gemäß Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen:

der gewerblichen Erträge
Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen

Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt
Jährlicher Reinertrag

Reinertrag des Bodens
(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zuzuordnen ist)
Liegenschaftszinssatz * Bodenwert

*
Ertrag der baulichen Anlagen

Restnutzungsdauer des Gebäudes:
Vervielfältiger *
bei

% Liegenschaftszinssatz

Ertragswert der baulichen Anlagen
Bodenwert
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

4.428,00 €

412,00 € / Sondereigentum  412,00 €

13,50 € / m² Wohn- und Nutzfläche 

 553,50 €

4,0  %
 177,12 €

 1.142,62 €

- 1.142,62 €

3.285,38 €

3,50  % 29.300,00 € - 1.025,50 €

2.259,88 €

30 Jahre
18,39

30 Jahren Restnutzungsdauer 
3,50

41.563,71 €

+ 29.300,00 €

70.863,71 €  
 
Ertragswert Teileigentum Nr. 7 rd.  71.000,00 € 
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3.3.5 Ertragswert des Teileigentums Nr. 1 
Bei dem zu bewertenden Teileigentum Nr. 1 handelt es sich um ein Thai Massagestu-
dio. Die Räume wurden 2010 laut Aussage des Mieters als feuchte Kellerräume ange-
mietet und auf eigene Kosten zu einem Massagestudio ausgebaut. Vor dem Massage-
studio befand sich in den Räumen ein Restaurant.  
Die Miete beträgt aktuell 800 €/Monat Nettokaltmiete. Dies entspricht bei einer Nutz-
fläche von rd. 156 m² einem Mietzins von 5,12 €/m².  Sie basiert auf dem Ausstattungs-

stand vor der Modernisierung. Bei dem Mietvertrag handelte es sich um ein befristetes 
Mietverhältnis bis zum 31.8.2012. Laut Aussage des Mieters wurde dieser aber von bei-
den Parteien nicht beendet. Eine schriftliche Vereinbarung wurde nicht getroffen. 
 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 
 
Ein Massagestudio ist eher in die Kategorie Büro- und Praxisflächen einzuordnen. Das 
Teileigentum liegt in einem Keller- bzw. Souterrainbereich. Feuchtigkeit dringt immer 
wieder durch die Außenwände. Durch den Mieter werden die Feuchtigkeitserscheinun-
gen immer wieder bearbeitet. Dies ist ein Mangel, der durch einen Abschlag berücksich-
tigt werden muss.  
Aufgrund der Lage im Kellergeschoss und der Feuchtigkeitseinwirkungen wird von ei-
nem Mietzins von 5,50 €/m² ausgegangen. Diese Miete wird sowohl für eine Nutzung 
als Massagestudio (gem. Baugenehmigung) als auch für eine Nutzung als Gaststätte 
(gem. Teilungserklärung) als angemessen geschätzt. Die Diskrepanz der genehmigten 
Nutzung und Nutzung gem. Teilungserklärung muss behoben werden, entweder durch 
Änderung der Teilungserklärung oder durch Änderung der Nutzung inkl. Nutzungsän-
derungsgenehmigung gemäß Bauordnungsrecht. 
 
Ortsüblich und nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete (ohne Betriebskosten)

10.296,00 €/JahrTE Nr. 1 156,00m² 5,50 €/m² 858,00 €/Monat  
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Jährliche Nettokaltmiete insgesamt

Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich:
Verwaltungskosten gemäß GMB Essen

Instandhaltungsaufwendungen:

in Anlehnung an den GMB der Stadt Essen:
Mietausfallwagnis gemäß Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen:

der gewerblichen Erträge gemäß
Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen

Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt
Jährlicher Reinertrag

Reinertrag des Bodens
(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zuzuordnen ist)
Liegenschaftszinssatz * Bodenwert

*
Ertrag der baulichen Anlagen

Restnutzungsdauer des Gebäudes:
Vervielfältiger * 18,39
bei

% Liegenschaftszinssatz

Ertragswert der baulichen Anlagen
Bodenwert
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

- 2.929,84 €

 2.106,00 €

+ 70.000,00 €

160.418,01 €

30 Jahre

Jahren Restnutzungsdauer 

90.418,01 €

7.366,16 €

3,50  % 70.000,00 € - 2.450,00 €

4.916,16 €

30
3,50

4,0  %
 411,84 €

10.296,00 €

 2.929,84 €

412,00 € / Sondereigentum  412,00 €

13,50 € / m² Wohn- und Nutzfläche 

 
 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
Vorläufiger Ertragswert  160.418,01 € 
Wertminderung wegen erforderlicher Instandsetzungsarbeiten: 
- am Sondereigentum, siehe Seite 36 ca. - 30.000,00 € 
 130.418,01 € 
 
Ertragswert Teileigentum Nr. 1 rd. 130.000,00 € 
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3.4 Sachwertermittlung 
 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 
ImmoWertV gesetzlich geregelt. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der 
auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. 
den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.  
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner 
Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Markt-
verhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- oder 
Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die „Marktanpassung“ des vorläu-

figen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt mittels des sog. 
Sachwertfaktors (vgl. § 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) führt im Ergebnis zum marktkon-
formen Sachwert des Grundstücks. 
 
Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht Essen 2024: 
 

 
 
Bezüglich Punkt b) wurden im Grundstücksmarktbericht die Grundstücksflächen spezi-
fiziert, die erst nach der Marktanpassung hinzuzurechnen sind:  

- Selbstständig nutzbare Teilflächen, die für eine angemessene Nutzung der bauli-
chen Anlagen nicht benötigt werden und selbstständig genutzt oder verwertet 
werden können. 

- Teilflächen mit abweichender Grundstücksqualität; dies sind z.B. über den übli-
chen Gartenbereich hinausgehende Freiflächen (sogenannter zusätzlicher Haus-
garten). Zur Identifizierung solcher Flächen kann die mit dem Bodenrichtwert 
definierte Tiefe des Grundstücks herangezogen werden. 
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Die zur Sachwertermittlung führenden Daten sind nachfolgend erläutert.  
 
Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV) 
Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation des Gebäuderauminhalts 
(m³) oder der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten 
(NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstellungskosten sind 
noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Be-
triebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
 
Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten 
für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden 
für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die 
Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Bestimmung 
des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten 
Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsicht-
lich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt 
sammeln kann. 
Der Ansatz der Normalherstellungskosten ist der Anlage 4 ImmoWert V, NHK 2010 
entnommen. Die Normalherstellungskosten werden ermittelt u.a. nach Objektarten, 
Ausführungsstandards, Größe und anderen Abweichungen. Die Normalherstellungskos-
ten werden mittels Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes auf den Qualitätsstich-
tag hochgerechnet. In den NHK 2010 sind die Baunebenkosten bereits enthalten.  
 
Regionalfaktor (§ 36 Abs. 3 ImmoWertV) 
Gemäß Modell des GAA Essen beträgt der Regionalfaktor 1,0, d.h. es ist keine Anpas-
sung der NHK vorzunehmen.  
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird gemäß 
Grundstücksmarktbericht Essen 2024 nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der 
Basis der sachverständig geschätzten modifizierten Restnutzungsdauer (RND) des Ge-
bäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude 
ermittelt. Den Auswertungen des Gutachterausschusses lag eine Gesamtnutzungsdauer 
der Gebäudesubstanz von 80 Jahren zugrunde.  
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Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)  
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bau-
liche Anlagen (insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur 
Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen 
(insb. Gartenanlagen). Gemäß Modell des GAA Essen sind die folgenden prozentualen 
Ansätze für typischerweise vorhandene Hausanschlüsse, Terrasse und Einfriedung an-
zusetzen:  

 
 
Ermittlung der anteiligen Werte der Außenanlagen, sonstigen Anlagen und Nebenge-
bäuden:  
 
TE Nr. 2 60.000,00 € x 7.279,000 / 100.000 = 4.367,40 € rd. 4.400,00 €  
TE Nr. 7 60.000,00 € x 4.830,000 / 100.000 = 2.898,00 € rd. 2.900,00 €  
TE Nr. 1 60.000,00 € x 11.530,000 / 100.000 = 6.918,00 € rd. 6.900,00 €  
 
Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) 
Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Ver-
kehrswert, d.h. den am Markt durchschnittlich (d.h. am wahrscheinlichsten) zu erzielen-
de Preis zu ermitteln.  
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller 

Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechener-
gebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an 

die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt 
mittels des sog. Sachwertfaktors. 
Die Höhe des Marktanpassungsfaktors (Sachwertfaktor) wird vor allem durch die Ob-
jektart, die Höhe der vorläufigen Sachwerte, die Lage und den Vermietungszustand des 
zu bewertenden Objektes beeinflusst. 
Die Ansätze können der nachstehenden Berechnung entnommen werden. 
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3.4.1 Sachwert des Teileigentums Nr. 2 

Nutzfläche:
Bruttogrundfläche gemäß Umrechnungskoeffizienten*

Normalherstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)
im Basisjahr 2010 (Baupreisindex = 100)

Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag

Normalherstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)
am Wertermittlungsstichstag, NHK 2010 x

Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag (inkl. BNK)
Bruttogrundfläche x Normalherstellungskosten

x

Wertminderung wegen Alters (linear)
Gesamtnutzungsdauer Jahre
Restnutzungsdauer Jahre
Restwert: Herstellungswert = * =

anteiliger Wert der Außenanlagen (incl. BNK)

Wert der baulichen und sonstigen Anlagen
(incl. Baunebenkosten)

Anteiliger Bodenwert des bebauten Grundstücks

Vorläufiger Sachwert des Teileigentums insgesamt (Bodenwert +
Wert der baulichen und sonstigen Anlagen + Baunebenkosten)

+ 4.400,00 €

75.507,75 €

+ 44.200,00 €

119.707,75 €

80
30

189.620,68 € 0,375 71.107,75 €

Gebäudewertanteil 71.107,75 €

930,00 €/m²

1,827

1,827 1699,11 €/m²

111,60 m² 1699,11 €/m² 189.620,68 €

62,00 m²
1,80 111,60 m²
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Marktanpassung: 
Das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist nicht mit den durchschnittlichen Markt-
preisen identisch. Es muss an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke rea-
lisierten Kaufpreise angepasst werden.  
Vom örtlichen Gutachterausschuss wurden keine Sachwertfaktoren für Teileigentume 
ermittelt.  
Stehen keine geeigneten sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zur Ver-
fügung, können sie oder die entsprechenden Werteinflüsse auch sachverständig ge-
schätzt werden; sh. ImmoWertV §9 (3) und §7 (2).  
Es wurden vom Gutachterausschuss nur Sachwertfaktoren für Ein- und Zweifamilien-
häuser abgeleitet. Diese Gebäudeart wird zu einem deutlich höheren Preis veräußert als 
der berechnete vorläufige Sachwert. Analog dazu liegen auch die Sachwertfaktoren für 
Wohnungseigentume deutlich im positiven Bereich.  
Gewerbliche Objekte sind in Relation zu Wohnimmobilien in der Regel niedrig preisi-
ger weshalb auch der Sachwertfaktor moderater ausfällt.  
Aufgrund der Lage in einem repräsentativen Villengebäude mit eigenem Eingang wird 
der Sachwertfaktor mit 1,00 geschätzt. 
 
Vorläufiger marktangepasster Sachwert 119.707,75 € * 1,00 = 119.707,75 € 
 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
- Wertminderung wegen erforderlicher Instandsetzungsarbeiten  

am Sondereigentum (siehe Seite 34) -   ca. 5.000,00 € 
 114.707,75 € 
Marktangepasster Sachwert Teileigentum Nr. 2 rd.  115.000,00 € 
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3.4.2 Sachwert des Teileigentums Nr. 7 

Nutzfläche:
Bruttogrundfläche gemäß Umrechnungskoeffizienten*

Normalherstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)
im Basisjahr 2010 (Baupreisindex = 100)

Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag

Normalherstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)
am Wertermittlungsstichstag, NHK 2010 x

Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag (inkl. BNK)
Bruttogrundfläche x Normalherstellungskosten

x

Wertminderung wegen Alters (linear)
Gesamtnutzungsdauer Jahre
Restnutzungsdauer Jahre
Restwert: Herstellungswert = * =

anteiliger Wert der Außenanlagen (incl. BNK)

Wert der baulichen und sonstigen Anlagen
(incl. Baunebenkosten)

Anteiliger Bodenwert des bebauten Grundstücks

Vorläufiger Sachwert des Teileigentums insgesamt (Bodenwert +
Wert der baulichen und sonstigen Anlagen + Baunebenkosten)

+ 2.900,00 €

49.922,87 €

+ 29.300,00 €

79.222,87 €

80
30

125.394,32 € 0,375 47.022,87 €

Gebäudewertanteil 47.022,87 €

930,00 €/m²

1,827

1,827 1699,11 €/m²

73,80 m² 1699,11 €/m² 125.394,32 €

41,00 m²
1,80 73,80 m²
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Marktanpassung: 
Das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist nicht mit den durchschnittlichen Markt-
preisen identisch. Es muss an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke rea-
lisierten Kaufpreise angepasst werden.  
Bei dem Teileigentum Nr. 7 handelt es sich gemäß Teilungserklärung um ein als Laden 
ausgewiesenes Teileigentum. Aktuell ist es nicht vermietet. Es handelt sich um einen 
Raum mit einem Bad. Von Vorteil sind der eigene Eingang und die Lage in einer Villa. 
Von Nachteil ist, dass nur ein Raum vorhanden ist.  
 
Der Marktanpassungsfaktor wird mit 0,95 geschätzt. 
 
Vorläufiger marktangepasster Sachwert, 79.222,87 € * 0,95 = 75.261,73 € 
 
Marktangepasster Sachwert Teileigentum Nr. 7  rd. 75.000,00 € 
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3.4.3 Sachwert des Teileigentums Nr. 1 

Nutzfläche:
Bruttogrundfläche gemäß Umrechnungskoeffizienten *

Normalherstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)
im Basisjahr 2010 (Baupreisindex = 100)

Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag

Normalherstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)
am Wertermittlungsstichstag, NHK 2010 x

Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag (inkl. BNK)
Bruttogrundfläche x Normalherstellungskosten

x

Wertminderung wegen Alters (linear)
Gesamtnutzungsdauer Jahre
Restnutzungsdauer Jahre
Restwert: Herstellungswert = * =

anteiliger Wert der Außenanlagen (incl. BNK)

Wert der baulichen und sonstigen Anlagen
(incl. Baunebenkosten)

Anteiliger Bodenwert des bebauten Grundstücks

Vorläufiger Sachwert des Teileigentums insgesamt (Bodenwert +
Wert der baulichen und sonstigen Anlagen + Baunebenkosten)

+ 6.900,00 €

160.806,48 €

+ 70.000,00 €

230.806,48 €

80
30

410.417,28 € 0,375 153.906,48 €

Gebäudewertanteil 153.906,48 €

800,00 €/m²

1,827

1,827 1461,60 €/m²

280,80 m² 1461,60 €/m² 410.417,28 €

156,00 m²
280,80 m²1,80
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Marktanpassung: 
Das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist nicht mit den durchschnittlichen Markt-
preisen identisch. Es muss an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke rea-
lisierten Kaufpreise angepasst werden.  
Bei dem Teileigentum Nr. 1 handelt es sich um ein Massagestudio im Keller- bzw. Sou-
terrainbereich mit eigenem Eingang. Die Räume wurden 2010 angemietet und laut An-
gaben der Mieterin umfassend modernisiert. Allerdings gibt es kontinuierlich Feuchtig-
keitseintritte durch die Kelleraußenwände. Diese werden auch laut Aussage der Miete-
rin umgehend nachgebessert. Von Vorteil sind der eigene Eingang und die Lage in einer 
Villa. Von Nachteil ist, dass immer wieder Feuchtigkeit eindringt.  
Es gibt eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Nutzung gem. Baugenehmigung 
und festgelegten Nutzung gem. Teilungserklärung.  
Der Marktanpassungsfaktor wird mit 0,70 geschätzt. 
 
Vorläufiger marktangepasster Sachwert, 230.806,48 € * 0,70 = 161.564,54 € 
 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
- Wertminderung wegen erforderlicher Instandsetzungsarbeiten  
 am Sondereigentum:   - ca. 30.000,00 € 
 131.564,54 € 
 
Marktangepasster Sachwert Teileigentum Nr. 1 rd.  132.000,00 € 
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3.5 Vergleichswertermittlung 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in den §§ 24-26 ImmoWertV gesetzlich geregelt. 
Wie auf Seite 41 beschrieben, kommt im zu bewertenden Fall das Vergleichsfaktor-
verfahren zur Anwendung.  
Auszug aus § 24 Abs. 1 und § 20 Abs. 2 ImmoWertV: 
Neben oder anstelle von Vergleichspreisen können insbesondere bei bebauten Grundstü-
cken ein objektspezifisch angepasster Vergleichsfaktor im Sinne des § 26 Absatz 1 her-
angezogen werden. 
Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene 
Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
(Normobjekte). 
Die Vergleichsfaktoren sollen mit Hilfe von geeigneten Indexreihen, § 18 Im-
moWertV, und Umrechnungskoeffizienten, § 19 ImmoWertV, für alle wesentlichen 
wertbeeinflussenden Eigenschaften an die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale 
des Bewertungsobjekt angepasst werden.  
Der Gutachterausschuss der Stadt Essen hat Immobilienrichtwerte für den Stichtag 
01.01.2024 herausgegeben.  
Die Anwendung der Immobilienrichtwerte erfolgt nach der in der nachstehenden Ab-
bildung dargestellten Systematik. Der Grundsatz der Modellkonformität ist strikt zu 
beachten. Anwendungssystematik für IRW: 
 

 
 

Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens mit Hilfe der Immobilienrichtwerte der 
Stadt Essen sind die nachfolgenden Hinweise zur Verwendung der Immobilien-
richtwerte zu verwenden, siehe Auszug des Gutachterausschusses Essen:  
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Allgemeines 
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Der so ermittelte vorläufige Vergleichswert ist sachverständig zu würdigen, insbesonde-
re wenn die individuellen Merkmale von der Richtwertnorm stark abweichen.  
Anschließend sind die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (BoG) zu 
berücksichtigen (z. B. Rechte, Lasten, Reparaturstau, Wert von Garagen / Stellplätzen) 
und führen im Ergebnis zum Vergleichswert. 
 
Zur zeitlichen Anpassung ist anzumerken, dass es im letzten Jahr einen Preisabfall von 
durchschnittlich 7 % gab, nach einem jahrelangen Anstieg. Von dem Stichtag des Im-
mobilienrichtwertes, 01.01.2024 bis zum Wertermittlungsstichtag wird von einer Stag-
nation ausgegangen. Siehe auch Wohnungseigentumsindex gem. GMB Essen:  
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3.5.1 Immobilienrichtwert 
In der Zone des zu bewertenden Objektes gibt es einen Immobilienrichtwert Nr. 
117437, siehe nachfolgenden Auszug aus der Richtwertkarte des Gutachterausschuss 
Essen: 

 
 
Der Immobilienrichtwert ist wie folgt definiert: 
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3.5.2 Vergleichswert des Wohnungseigentums Nr. 10 
Die Berechnung des Vergleichswertes erfolgt nach dem Berechnungsbeispiel des Gut-
achterausschuss Essen. Hierbei werden alle wertbeeinflussenden Faktoren nach den 
Umrechnungsfaktoren des Gutachterausschusses dem Immobilienrichtwert angepasst.  
 

Immobilienrichtwert 2700,00 €/m²

Merkmale Immobilienrichtwert Wertermittlungsobjekt Steigerung=

Wertermittlungsstichtag 01.01.2024 14.06.2024
rd. 2700,00 €/m²

Mikrolage 0,00%

Angepasster IRW rd. 2700,00 €/m²

Korrekturfaktoren
Baujahr 1962 fiktives Baujahr 1974 1,047
Wohnfläche 65,00 m² 40,00 m² 0,960
Größe der Wohnanlage 
WE je Eingang 7-12 3-6 1,070

Terrasse / Balkon vorhanden nicht vorhanden 0,894
Stellplatz / Garage nicht vorhanden nicht vorhanden 1,000
Vermietungszustand unvermietet vermietet 0,896

Gebäudestandard mittel (98-100 Punkte) mittel 1,000

Vorläufiger 
Vergleichswert 2326,01 €/m²

Weitere Abweichungen 
vom "Normobjekt" 1,00 

Angepasster 
Vergleichswert rd. 2326,00 €/m²

Multipliziert mit der 
Wohnfläche 40,00 m² 93.040,00 €

BoG (sh. wie Ertragswert) 0,00 €

93.040,00 €

93.000,00 €
Vergleichswert
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3.6 Verkehrswerte 
 

Sind mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen worden, so ist der Verkehrswert 
aus den Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussa-
gefähigkeit abzuleiten; vgl. §8 Abs.1 Satz 3 ImmoWertV. 
Zur Bestimmung der dem jeweiligen Verfahrenswert beizumessenden Gewichtung sind 
die Regeln maßgebend, die für die Verfahrenswahl gelten. Ein Verfahrensergebnis ist 
demnach umso gewichtiger, je mehr ein Verfahren den im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr üblichen Preisbildungsmechanismen des jeweiligen Grundstücksteilmarktes ent-
spricht zu dem das Bewertungsobjekt gehört und je zuverlässiger die für eine marktkon-
forme Anwendung des Verfahrens erforderlichen Wertansätze und insbesondere die 
verfahrensbezogenen Sachwertfaktoren (Liegenschaftszinssatz und Sachwertfaktor) aus 
dem arten - und ortsspezifischen Grundstücksteilmarkt abgeleitet wurden.  
 
Bei dem Gebäude Hauptstraße 27, 29, 29A, 29B, 29C handelt es sich um ein zweige-
schossiges villenartiges Wohn- und Geschäftshaus mit ausgebautem Dachgeschoss und 
insgesamt 7 Teileigentume und 6 Wohnungseigentumen. Das Gebäude wurde als Villa 
mit jeweils einem linken und rechten Flügel ca. 1900 errichtet. Das Wohnungseigentum 
Nr. 10 liegt im OG und hat gemäß Teilungserklärung eine Größe von insgesamt 40 m². 
Das zu bewertende Teileigentum Nr. 2 befindet sich im linken Flügel im Erdgeschoss. 
Die Größe wurde mit 62 m² ermittelt. Das Teileigentum Nr. 7 liegt im rechten Flügel 
und hat eine Größe von ca. 41 m². Im Kellergeschoss rechts befindet sich das Teileigen-
tum Nr. 1. Hier wurde die Größe mit 156 m² errechnet. Das Gemeinschaftseigentum be-
findet sich in einem hochwertigen Zustand mit leichtem Sanierungsbedarf. 
 

 
3.6.1 Verkehrswert Wohnungseigentum Nr. 10 

Der Vergleichswert wurde mit:  rd. 93.000,00 Euro ermittelt. 
Der Ertragswert wurde mit:   rd. 97.000,00 Euro ermittelt. 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den in Abschnitt 
3.1. dieses Gutachtens (Wahl des Wertermittlungsverfahrens) beschriebenen Gründen 
sowohl zum Zwecke der Eigennutzung als auch zur Vermietung erworben. Die im Er-
tragswertverfahren eingesetzten Bewertungsdaten sind mit großer Sicherheit abgeleitet 
wie auch die Daten des Vergleichswertverfahrens. Bezüglich der erreichten Marktkon-
formität der Verfahrensergebnisse orientiert sich der Verkehrswert vorrangig am Ver-
gleichswert mit 2/3 Gewichtung und 1/3 Gewichtung am Ertragswert =  94.000,00 €.  
 
Die zu bewertende Wohnung befindet sich im Obergeschoss mit Ausrichtung nach hin-
ten. Gemäß Teilungserklärung hat sie eine Größe von 40 m².  
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Die Innenräume konnten nicht besichtigt werden, folglich können keine Aussagen 
über Aufteilung, Ausstattung und Zustand gemacht werden.  
Die Bewertung erfolgte aufgrund des äußeren Anscheins und der mir zugänglichen 
Unterlagen, ohne Sicherheitsabschlag. 
 
Der Verkehrswert für 3.690 / 100.000 Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum für das mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaute Grundstück in 45219 
Essen, Hauptstraße 27, 29, 29A, 29B, 29C, Gemarkung Kettwig, Flur 65, Flurstück 174, 
Wohnungsgrundbuch von Kettwig Blatt 6407, verbunden mit dem Wohnungseigentum 
an Nr. 10 des Aufteilungsplanes, wird zum Wertermittlungsstichtag 14.06.2024 mit 
 
  rd. 94.000,00 Euro 
In Worten: Vierundneunzigtausend  Euro geschätzt. 
(entspricht bei rd. 40 m²: 2.350 €/ m²)  
 
 
3.6.2 Verkehrswert Teileigentum Nr. 2 

Der Sachwert wurde mit:  rd. 115.000,00 Euro ermittelt. 
Der Ertragswert wurde mit:  rd. 119.000,00 Euro ermittelt. 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den in Abschnitt 
3.1. dieses Gutachtens (Wahl des Wertermittlungsverfahrens) beschriebenen Gründen 
sowohl zum Zwecke der Eigennutzung als auch zur Vermietung erworben. Die im Er-
tragswertverfahren eingesetzten Bewertungsdaten sind mit größerer Sicherheit abgelei-
tet als die Daten des Sachwertverfahrens (hier insbesondere der Sachwertfaktor).  

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse orientiert sich der 
Verkehrswert vorrangig am Ertragswert mit 2/3 Gewichtung und 1/3 Gewichtung am 
Sachwert = 118.000,00 €.  
 
Das zu bewertende Teileigentum Nr. 2 mit einer Nutzfläche von 62 m² befindet sich im 
linken Flügel im Erdgeschoss mit eigenem Zugang. Es ist als Beautysalon vermietet. 
Gemäß Teilungserklärung ist eine Büronutzung vorgeschrieben. Insgesamt befindet sich 
das Teileigentum in einem hochwertigen Zustand mit einigen Schäden. So sind an 2 
Stellen Feuchtigkeitserscheinungen sichtbar. Außerdem ist die Heizung erneuerungsbe-
dürftig.  
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Der Verkehrswert für 7.279 / 100.000 Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum für das mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaute Grundstück in 45219 
Essen, Hauptstraße 27, 29, 29A, 29B, 29C, Gemarkung Kettwig, Flur 65, Flurstück 174, 
Wohnungsgrundbuch von Kettwig Blatt 6399, verbunden mit dem Teileigentum an Nr. 
2 des Aufteilungsplanes, wird zum Wertermittlungsstichtag 14.06.2024 mit 

  rd. 118.000,00 Euro 
In Worten: Hundertachtzehntausend Euro geschätzt. 
(entspricht bei rd. 62 m²:1.903 €/ m²)  
 
Ohne die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (Wertminderung auf-
grund des Instandhaltungsrückstaus am Sondereigentum in Höhe von ca. 5.000 € ergäbe 

sich ein Wert von ca. 123.000,00 € (= rd. 1.984 €/ m² Nutzfläche).  

 
3.6.3 Verkehrswert Teileigentum Nr. 7 

Der Sachwert wurde mit:   rd. 75.000,00 Euro ermittelt. 
Der Ertragswert wurde mit:   rd. 71.000,00 Euro ermittelt. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse orientiert sich 
deshalb der Verkehrswert vorrangig am Ertragswert mit einer Gewichtung von 2/3 und 
1/3 Gewichtung am Sachwert = 72.000,00 €.  
 
Das zu bewertende Teileigentum Nr. 7 hat gemäß Teilungserklärung eine Nutzfläche 
von 41 m² und befindet sich im rechten Villenflügel mit eigenem Eingang. Das Teilei-
gentum ist aktuell ungenutzt. Es besteht aus einem großen Raum und einem Bad mit 
Walk-in-Dusche. 
 
Der Verkehrswert für 4.830 / 100.000 Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum für das mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaute Grundstück in 45219 
Essen, Hauptstraße 27, 29, 29A, 29B, 29C, Gemarkung Kettwig, Flur 65, Flurstück 174, 
Wohnungsgrundbuch von Kettwig Blatt 6404, verbunden mit dem Teileigentum an Nr. 
7 des Aufteilungsplanes, wird zum Wertermittlungsstichtag 14.06.2024 mit 

  rd. 72.000,00 Euro 
In Worten: Zweiundsiebzigtausend Euro geschätzt. 
(entspricht bei rd. 41 m²: 1.756 €/ m²)  

 
3.6.4 Verkehrswert Teileigentum Nr. 1 

Der Sachwert wurde mit:   rd. 132.000,00 Euro ermittelt. 
Der Ertragswert wurde mit:   rd. 130.000,00 Euro ermittelt. 
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Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse orientiert sich 
deshalb der Verkehrswert vorrangig am Ertragswert mit einer Gewichtung von 2/3 und 
1/3 Gewichtung am Sachwert = 131.000,00 €.  
 
Das zu bewertende Teileigentum Nr. 1 hat gemäß Teilungserklärung eine Nutzfläche 
von 156 m² und befindet sich im Kellergeschoss bzw. Souterrain mit eigenem Eingang. 
Es handelt sich hier um ein Massagestudio mit 5 Massageplätzen. Die Diskrepanz der 
genehmigten Nutzung und Nutzung gem. Teilungserklärung muss behoben werden, 
entweder durch Änderung der Teilungserklärung oder durch Änderung der Nutzung 
inkl. Nutzungsänderungsgenehmigung gemäß Bauordnungsrecht. 
 
Der Verkehrswert für 11.530 / 100.000 Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum für das mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaute Grundstück in 45219 
Essen, Hauptstraße 27, 29, 29A, 29B, 29C, Gemarkung Kettwig, Flur 65, Flurstück 174, 
Wohnungsgrundbuch von Kettwig Blatt 6398, verbunden mit dem Teileigentum an Nr. 
1 des Aufteilungsplanes, wird zum Wertermittlungsstichtag 14.06.2024 mit 
  rd. 131.000,00 Euro 
In Worten: Hunderteinunddreißigtausend Euro geschätzt. 
(entspricht bei rd. 156 m²:  840 €/ m²)  
 
Ohne die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (Wertminderung auf-
grund des Instandhaltungsrückstaus am Sondereigentum in Höhe von ca. 30.000,00 € 

ergäbe sich ein Wert von ca. 161.000,00 € (= rd.1.032 €/ m² Nutzfläche).  
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 02.08.2024                    ____________________________ 
                                                                  Dipl.-Ing. E. Höffmann-Dodel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige nicht zulässig oder ihren Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.  

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebe-
nen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung gestattet.  

Anlagen: Literaturverzeichnis, Planunterlagen.
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Anlage 2 
 

 
 
Grundriss Kellergeschoss gem. Teilungserklärung mit dem zu bewertenden TE Nr. 1 
und Kellerräume der Sondereigentume 
 
 

 
 
Auszug Grundriss Kellergeschoss im Istzustand mit dem zu bewertenden TE Nr. 1 
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Grundriss Erdgeschoss mit den zu bewertenden TE Nr. 2 und 7 
 
 

 
 
Grundriss Obergeschoss mit dem zu bewertenden WE Nr. 10 


